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Leitung Gemeindeverwaltung 
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und den Tourismus. Die Führung und Beaufsichtigung der Gemeindeverwaltung obliegt dem Ge-
meindevorstand. Dem Gemeindepräsidenten obliegt dabei sowohl die organisatorische Führung 
der Gemeindeverwaltung als auch die Vertretung der Gemeinde nach aussen. Die Gemeindever-
waltung ist in Departemente aufgeteilt, denen je ein Mitglied des Gemeindevorstandes vorsteht. 
Diese Departemente sind wiederum in Abteilungen oder Ämter und Fachbereiche aufgeteilt. Die-
se Bereiche werden von vollamtlichen Gemeindeangestellten geleitet. Die Oberaufsicht über die 
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1 Präsidialdepartement 

 

1.1 Behörden 

1.1.1 Gemeinderat / Schlussansprache des Gemeinderatspräsidenten 

«Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, Liebe Anwesende,  
Das Jahr ist an mir vorbeigeflogen wie im Rausch. Ich mag mich an meine Antrittsrede noch 
erinnern als wäre sie letzte Woche gewesen. Ich habe in dieser zum Ausdruck gebracht, was für 
eine Ehre es für mich ist, das Amt des Gemeinderatspräsidenten ausüben zu dürfen und zum 
anderen hatte ich erwähnt, wie dankbar ich bin, dass ich hier in St. Moritz geboren wurde und 
leben darf. 
 
Ich denke das letzte Jahr hat schmerzlich unterstrichen, welch Privileg es ist eine Jahrhundertkrise 
wie die Corona-Pandemie in einem stabilen Land durchstehen zu dürfen. Die Schweiz ist auch 
deswegen ein stabiles Land, weil mit viel Engagement der Bürger demokratische Grundlagen 
geschaffen werden. Grundlagen die wir hier in diesem Parlament, dem Gemeinderat von St. 
Moritz schaffen. Nun gilt es, diesen Vorteil der Stabilität zu nutzen und nach vorne zu schauen. Die 
Pandemie hat Megatrends beschleunigt und in vielen Wirtschaftsteilen wie dem Tourismus keinen 
Stein auf dem anderen gelassen. Unternehmer waren und sind gefordert, wie selten zuvor. Denn 
das Jahr 2020 hat klar gezeigt, man kann nur noch schlecht planen, einzig Anpassung und 
Flexibilität bringen Erfolg oder tragen zum Überleben bei. 
Bitte erlauben Sie mir hier Charles Darwin zu zitieren, ein Zitat aus dem 19. Jahrhundert, das 
aktueller den jeh ist: 
 

«Es ist nicht die stärkste Spezies die überlebt, auch nicht die intelligenteste, es ist diejenige, 
die sich am ehesten dem Wandel anpassen kann.» 

 
Dies, liebe Kolleginnen und Kollegen, trifft nicht nur auf das Unternehmertum zu, sondern auch 
auf die Politik. Die Wirtschaft ist im Wandel, wer hätte vor 2 bis 3 Jahren gedacht, dass eine Firma 
wie Delivery Hero, ein Dienstleister im Essensdelivery Geschäft in Deutschland in den mächtigen 
Deutschen Aktienindex DAX aufsteigt, mit einer Marktkapitalisierung von über CHF 20 Mrd. Das 
ist fast so viel wie Swatch Group und Swiss Life zusammen. Wie nachhaltig das ist, vermag ich hier 
ƴƛŎƘǘ Ȋǳ ōŜǳǊǘŜƛƭŜƴΦ ²ŀǎ ƛŎƘ ƳŜƛƴŜΣ ƛǎǘ ŘƛŜ 5ȅƴŀƳƛŎ ƛƴ ŘŜǊ ²ƛǊǘǎŎƘŀŦǘΦ 5ƛŜ ƛǎǘ ŀǘŜƳōŜǊŀǳōŜƴŘΧ 
Die Politik muss in diesem Umfeld Rahmenbedingungen schaffen. Wir sind gefordert, Prozesse zu 
überdenken und Flexibilität zu fördern. Ich sage nicht, dass Geschwindigkeit grundsätzlich gut ist, 
Tugenden wie Genauigkeit z.B. dürfen nicht durch Geschwindigkeit ersetzt werden. Aber wenn 
eine Gemeinde wie St. Moritz mit essenziell wichtigen Unternehmungen vor Ort wachsen will, 
muss sich die Politik dem neuen NORMAL anpassen. Speziell dann, wenn wir auch attraktiv sein 
wollen für neue Investoren oder Firmen, die sich hier niederlassen wollen. 
Es ist aber nicht nur die Verstärkung der VUCA Faktoren, die mich dieses Jahr bewegt haben. 
Sondern auch der Fakt, dass, wenn es darauf ankommt, man enger zusammenrückt. Keine Angst, 
ich meine nicht physisch, sondern im übertragenen Sinne. Natürlich mit Corona Abstand. 
Der Austausch über die verschiedenen Gilden im ganzen Tal hinweg war grossartig, auch die 
Zusammenarbeit mit den Tourismusabteilungen der Gemeinden und der ESTM AG war vorbildlich 
und hat sicher dazu beigetragen die Schwierigkeiten der Pandemie etwas zu mildern. 
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Ich hoffe sehr, dass dies nur der Anfang eines neuen WIR Gefühls nicht nur in St. Moritz, sondern 
im ganzen Tal ist. 
Zuletzt möchte ich mich bei Ihnen allen bedanken es war mir eine Ehre das Amt des 
Gemeinderatspräsidenten auszuüben, leider hat der Grossteil der Sitzungen nicht im Ratsaal 
stattgefunden was ich sehr bedaure, bedanke mich aber gleichzeitig bei der Schule Grevas für das 
Gastrecht. 
 
Ihnen allen wünsche ich Frohe Festtage und hoffentlich ein stabileres und «normaleres» Jahr 
2021. Das aller wichtigste jedoch bleiben Sie gesund. Besten Dank und schönen Abend.» 
 
St. Moritz, 11.12.2020 

Christoph Schlatter, Gemeinderatspräsident 2020 

 

1.1.2 Gemeindevorstand 

Wie üblich tagte der Gemeindevorstand an den Montag-Nachmittagen und hielt seine ordentli-
chen Sitzungen ab. Zudem wurden teilweise Tagessitzungen oder weitere Halbtagessitzungen mit 
Fachgremien abgehalten. Insgesamt traf sich der Vorstand zu 53 Sitzungen, anlässlich welcher 
772 verschiedene Geschäfte behandelt und weitgehend erledigt wurden. Die wesentlichsten Ge-
schäfte sind in den verschiedenen Tätigkeitsberichten zuhanden des Gemeinderates aufgeführt 
und in der Engadiner Post publiziert worden. 
 

Gemeindekanzlei 

 

1.1.3 Geschäftsprüfungskommission 

Die Geschäftsprüfungskommission der Gemeinde St. Moritz (GPK) hat im Jahr 2020 die 
Geschäftsführung der Gemeindeorgane, der Nebenbetriebe und der Verwaltungszweige geprüft. 
 
Die GPK der Gemeinde St. Moritz erlaubt sich, wie mit dem Gemeindevorstand besprochen, den 
Tätigkeitsbericht gemäss Art. 42 Abs. 1 des Gemeindegesetzes des Kantons Graubünden vor der 
jährlichen Gemeindeversammlung einzureichen, damit die St. Moritzer Stimmbevölkerung über 
den aktuellen Stand informiert ist. 
 
Der Bericht zur Rechnungsführung erfolgt wiederum zum Jahresabschluss, also per Ende April 
2021. 
 
Zur Geschäftsführung der Gemeinde St. Moritz im Jahr 2020: 
 
Neben der Kontrolle des Finanz- und Rechnungswesens hat die GPK die Rechtmässigkeit, die 
praktische und politische Zweckmässigkeit der gesamten Verwaltungstätigkeit zu überprüfen und 
dazu gegenüber der Gemeindeversammlung Stellung zu nehmen. Aufgabenfelder der 
Geschäftsprüfung im Bereich der Geschäftsführung sind insbesondere: 
 
¶ Rechenschaftsprüfung der Verwaltung anhand von Protokollen, Berichten und Beschlüssen 

bezüglich Rechtmässigkeit und Zweckmässigkeit Vollzug 
¶ Beurteilung des Budgets, des Steuerfusses und der Finanzplanung 
¶ Prüfung von Beschlüssen, welche finanzielle Folgen für die Gemeinde bewirken  
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¶ Überwachung der effizienten Arbeitsweise der einzelnen Abteilungen und Beurteilung von 
Organisationsstrukturen und Personalführung 

¶ Beurteilung des internen Kontrollsystems  
¶ Beurteilung der Informationspolitik 
¶ Überprüfung der Planung und der Abwicklung von Investitionsprojekten (Arbeitsvergabe, 

Kosten- und Kreditüberschreitungen) 
 

Die GPK war bestrebt, die ihr gestellten Aufgaben nach bestem Wissen und Gewissen zuerfüllen. 
Die Mitglieder der GPK nahmen an den Sitzungen im Gemeinderat sowie an verschiedenen 
Sitzungen von Nebenbetrieben teil. 
 
Die GPK hat zudem  
 
- die getrennt geführte Rechnung der Sozialkommission geprüft 
- die Beschlüsse aus den Sitzungsprotokollen des Gemeindevorstandes auf ihre 

Gesetzmässigkeit und Ausführung hin geprüft; die dabei aufgetretenen Fragen und 
Unklarheiten wurden resp. werden weiterhin mit dem Gemeindepräsidenten, dem 
zuständigen Vorstandsmitglied, dem Gemeindeschreiber und/oder mit anderen 
verantwortlichen Gemeindemitarbeiter schriftlich oder mündlich behandelt, bis diese geklärt 
sind. 

 
Folgende Punkte sind per heute, 31. Oktober 2020, speziell hervorzuheben: 
 
COVID-19 

Die COVID-19-Pandemie führte dazu, dass der Bundesrat am 16. März 2020 zum Schutz der 
Bevölkerung die «ausserordentliche Lage» für die Schweiz erklären musste. Dieses «Notrecht» 
wurde in der Schweiz das letzte Mal während dem zweiten Weltkrieg ausgerufen. Eine solche 
Lage setzte die gesamte Bevölkerung sowie die Behörden vor grosse Herausforderungen. 
 
Die Gemeinde St. Moritz hat die Vorgaben des Bundesrates und den Vollzugsauftrag vom Kanton 
Graubünden ernst genommen und sämtlichen Aufgaben Folge geleistet. Der Gemeindeführungs-
stab hat bis heute einen grossen Einsatz geleistet und die Aufträge vom Bund und Kanton profes-
sionell umgesetzt. 
 
Der einzige und der GPK vom Gemeindevorstand auch ausdrücklich bekannt gemachte Konflikt 
(Protokoll VST vom 16.07.2020 / Beschluss Nr. 414) hat die Strassenkonzerte im Rahmen des Fes-
tival da Jazz betroffen. Auch wenn in diesem Zusammenhang schwere Anschuldigungen erhoben 
worden sind («Nötigung / Amtspflichtverletzung muss geprüft werden») haben die weiteren Un-
tersuchungen ergeben, dass der Konflikt rechtzeitig und einvernehmlich gelöst werden konnte 
und dass sich die Anschuldigungen als nicht gerechtfertigt herausgestellt haben. 
 
Duldungsverfügung Hotel San Gian AG  

Die Hotel San Gian AG erhielt am 6. Juni 2011 eine Baubewilligung für die energetische Sanierung 
des Hotels San Gian. Bei der Bauabnahme vom 27. Dezember 2011 stellte das Bauamt fest, dass 
der interne Grundriss von den bewilligten Plänen abweicht. Die Hotel San Gian AG integrierte 
entgegen der Baubewilligung die Balkone in die Hotelzimmer und übernutzte dadurch die 
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Parzelle 2106 um 260 m2. In Gesprächen wurde erfolglos versucht, eine Lösung für diese Über-
nutzung zu finden. 
 
Für das rechtswidrige Verhalten der Hotel San Gian AG hatte die Gemeinde fünf Jahre Zeit, eine 
angemessene Busse auszusprechen. 
 
Mit einer Urnenabstimmung vom 27. November 2017 wurde versucht, mittels einer Zonenände-
rung die Übernutzung auszugleichen. Die Stimmbürger lehnten die Vorlage ab. Es folgten weitere 
drei Jahre Uneinigkeiten zwischen den beiden Parteien. 
 
Mit der Verfügung vom 13. Mai 2019 forderte der Gemeindevorstand die Hotel San Gian AG dazu 
auf, den rechtmässigen Zustand auf der Parzelle 2106 wiederherzustellen. Dies mit einer Frist bis 
zum 29. November 2019. 
 
Daraufhin reichte die Hotel San Gian AG am 17. Juni 2019 eine Beschwerde beim Verwaltungsge-
richt Graubünden ein, mit dem Antrag, die Verfügung aufzuheben. 
 
Am 28. Januar 2020 und 17. April 2020 reichte die BOKA SA zwei Einsprachen gegen das Bauvor-
haben «Neubau Alterszentrum Du Lac» ein. Die BOKA SA und die Hotel San Gian AG gehören 
derselben Eigentümerin. 
 
Am 4. Mai 2020 wurde von den beiden Parteien (Hotel San Gian AG und Gemeinde St. Moritz) ei-
ne Duldungsverfügung unterzeichnet, in der die Wiederherstellungsverfügung vom 13. Mai 2019 
aufgehoben wurde. Mit anderen Worten: Der Gemeindevorstand verzichtet auf die Wiederher-
stellung des rechtmässigen Zustandes des Hotels San Gian und gewährt diesen, solange das Hotel 
als solches geführt wird. Als Gegenzug zog die BOKA SA die Einsprachen gegen das Bauvorhaben 
«Neubau Alterszentrum Du Lac» zurück. 
 
Der detaillierte Sachverhalt ist im Anhang A aufgeführt. 
 
Stellungnahme GPK: 
Die GPK kann den Entscheid der erlassenen Duldungsverfügung der Gemeinde nicht nachvollzie-
hen. Seit bald neun Jahren und nach einer Urnenabstimmung ist die Gemeinde damit beschäftigt, 
die Übernutzung der Parzelle 2106 in einen gesetzeskonformen Zustand zu bringen. Zahlreiche 
Stunden durch Anwälte der Gemeinde und den Gemeindevorstand wurden aufgewendet, ohne 
eine Lösung zu finden. 
 
Nicht in Vergessenheit darf bei diesem Geschäft geraten, dass bereits vor der Urnenabstimmung 
vom 26. November 2017 das Bussenverfahren durch die Gemeinde versäumt wurde. Nach der 
Bauabnahme vom 27. Dezember 2011 hätte die Gemeinde eine 5-jährige Frist zur Erteilung einer 
angemessenen Busse gehabt. Diese Frist wurde versäumt und die Hotel San Gian AG kam auf-
grund der Verjährung bussenfrei davon. Umso mehr hätte die GPK dann erwartet, dass sich die 
Gemeinde der übernutzten Bauparzelle 2106 mit besonderem Nachdruck annimmt. Hinzu 
kommt, dass es dem Stimmvolk gegenüber angemessen wäre, den Entscheid des Verwaltungsge-
richts abzuwarten. Es darf davon ausgegangen werden, dass der Entscheid voraussichtlich im 
Sommer/Herbst 2020 gefallen wäre. 
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Durch die erlassene Duldungsverfügung wurden zwei verschiedene Geschäfte verknüpft, welche 
nichts miteinander zu tun haben. Die einzige Gemeinsamkeit ist, dass bei beiden Aktiengesell-
schaften die gleiche Person Haupteigentümer ist. Mit dem genannten Erlass wurden unterschied-
liche Probleme schnell und einfach gelöst. Das gesetzeswidrige Verhalten der Hotel San Gian AG 
wurde somit straffrei geduldet. Dies entspricht nicht unseren Vorstellungen von demokratischem 
Verhalten. Auch wenn der Neubau des Alterszentrums ein vom Stimmbürger unterstütztes Pro-
jekt ist, ist es nicht korrekt, sich den beschleunigten Baubeginn durch die Duldung einer Geset-
zeswidrigkeit zu erkaufen. 
 
Wie oben erwähnt hat die BOKA SA Einsprache gegen das Bauprojekt «Neubau Alterszentrum Du 
Lac» sowie zum Strassenprojekt «Rückbau und Neubau mit veränderter Linienführung Erschlies-
sungsstrasse Via Giovanni Segantini Werkleitungsumlegungen und Anschlüsse Areal Du Lac» er-
hoben. Die BOKA SA besitzt unmittelbar neben dem geplanten Bau eine Parzelle und ist somit le-
gitimiert Einsprachen zu erheben. Diese Einsprachen hätten aber separat und unabhängig vom 
laufenden Geschäft der Hotel San Gian AG behandelt werden müssen.  
 
Nach der Ablehnung der Zonenänderung für die Hotel San Gian AG an der Urnenabstimmung 
vom 27. November 2017 durch die Stimmbürger gilt es ausserdem zu beachten, dass das vorlie-
gende Vorgehen des Gemeindevorstands die Möglichkeit der Mitwirkung und Überprüfung durch 
die Stimmbürger stark einschränkt; zu den rechtlichen Möglichkeiten gegen solche öffentlich-
rechtlichen Verträge der Gemeinde und gegen solche Duldungsverfügungen siehe Anhang B. Es 
sei an dieser Stelle erwähnt, dass es gemäss Ausführungen vom Amt für Gemeinden des Kantons 
Graubünden für die GPK nicht möglich ist, solche Rechtsakte selber anzufechten, wie etwa im 
Rahmen einer Aufsichtsbeschwerde.  
 
Die erlassene Duldungsverfügung kann in Zukunft als Präjudiz angewendet werden und wird die 
Gemeinde in unangenehme Situationen bringen. 
 
Gemeindeführung 

Ab März 2020 hat die GPK festgestellt, dass es im Gemeindevorstand immer wieder zu Unstim-
migkeiten hinsichtlich der Gemeindeführung gekommen ist. 
 
Dem Gemeindepräsidenten wurde von den übrigen Gemeindevorstandsmitgliedern vorgewor-
fen, dass er an wenigen Sitzungen teilnehme, zu viel unterwegs sei und sich dadurch nicht mit 
dem Gemeindevorstand, der Gemeindeverwaltung (Kader) und den Kommissionen intensiv aus-
tausche. Eine Gemeinde wie St. Moritz könne nicht aus der Ferne gesteuert werden. Ein Gemein-
depräsident müsse sich in Themen, Geschäfte, Inhalte und Prozesse einarbeiten und entspre-
chend agieren. 
 
In verschiedenen Sitzungen hat sich der Gemeindevorstand mit diesem Thema auseinanderge-
setzt und an der Gemeinderatsitzung vom 30. Juli 2020 die Öffentlichkeit darüber informiert. Re-
to Matossi hat daraufhin sein Pensum bei der Gemeinde um 30% erhöht und teilweise das Amt 
des sogenannten «Innenministers» übernommen. Im Gegenzug wurde das Pensum vom Ge-
meindepräsidenten Christian J. Jenny um weitere 10% reduziert. Mehrkosten sind mit diesen 
Veränderungen keine zu erwarten.  
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Die GPK nimmt diese interne Aufgabenaufteilung zur Kenntnis, will jedoch Folgendes anmerken: 
Gemäss der Verfassung der Gemeinde St. Moritz obliegt die Oberaufsicht über die gesamte Ge-
meindeverwaltung und alle im Budget der Gemeinde aufgeführten Nebenbetriebe dem 
Gemeindepräsidenten. 
 
Wird diese Arbeitsaufteilung, die momentan nur übergangsweise und bis Ende Dezember 2020 
geregelt ist, auch im Jahr 2021 weitergeführt, so ist sicherzustellen, dass die Gesamtverantwor-
tung weiterhin dem Gemeindepräsidenten obliegt. Werden weitere Aufgaben unter weiteren 
Vorstandsmitgliedern aufgeteilt, so ist die Bevölkerung darüber zu informieren. 
 
Reto Matossi hat sein Pensum als Lehrer um 5 Lektionen auf 21 Lektionen reduziert. Sein Pensum 
bei der Gemeinde beträgt 60%. Somit übersteigt das Arbeitspensum von Reto Matossi eine ge-
wöhnliche Arbeitsstelle von 100% deutlich. 
 
Es ist verdankenswert, dass Reto Matossi in dieser Ausnahmesituation mit einem Sondereinsatz 
einspringt; langfristig sollte diese Übergangslösung jedoch nicht Normalzustand werden.  
 
Benutzung öffentlicher Grund 

Der Gemeindevorstand erteilte diesen Sommer eine Bewilligung zur Benützung von öffentlichem 
Grund beim Lej Marsch. Dabei handelte es sich um einen sogenannten «Food Truck», welcher in 
der Hochsaison (Juni bis Oktober) Street Food verkaufte. 
 
Aus Sicht der GPK ist es nicht gerecht, dass während der Hochsaison auswärtige Perso-
nen/Unternehmen kostenlos öffentlichen Grund der Gemeinde so benützen können. Aus Rück-
sicht auf die hiesige Gastronomie, welche jährlich ihre Steuern und Abgaben in St. Moritz bezahlt, 
sollten solche Bewilligungen überdacht werden. Es sollte klar geregelt werden, wie solche tempo-
rären Bewilligungen gehandhabt werden. Welche öffentlichen Plätze/Lokalitäten für solche An-
fragen zur Verfügung stehen und wie allfällige Kosten abgerechnet werden (Strom, Abfallentsor-
gung etc.) 
 
Auf der Paradiso Hütte wurde im vergangenen Winter ein SUV-Fahrzeug auf öffentlichem Grund 
ausgestellt, ohne dass dafür eine gültige Bewilligung eingeholt wurde. Im Sinne einer Gleichbe-
handlung (dem Skiclub Alpina wurde das Aufstellen eines Autos zu Werbezwecken nicht bewilligt) 
müssen solche Gesetzeswidrigkeiten geahndet werden.  
 
Richtigstellung betreffend Verwaltungsbericht 2019 

Der publizierte Verwaltungsbericht 2019 der Gemeinde St. Moritz erwähnte unter Ziff. 1.1.3 
einen angeblichen Bericht der GPK, den es so gar nie gegeben hat: Vielmehr wurde offenbar der 
Bericht für das Jahr 2018 genommen und neu einfach der Name des neuen Präsidenten der GPK 
daruntergesetzt.  
 
Dass dieser Fehler dem Gemeindevorstand oder dem Verfasser nicht aufgefallen ist, erstaunt: 
Dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass der GPK Bericht 2019 dem Gemeindevorstand of-
fenbar nicht gefallen hat und diesen sogar zu einer mehrseitigen Stellungnahme bewogen hatte.  
 
Ebenfalls erstaunt, dass die amtliche Anzeige mit der Richtigstellung betreffend diesen Verwal-
tungsbericht erst am 20. August 2020 publiziert worden ist, also erst fast zwei Monate nachdem 
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die GPK auf diesen Fehler hingewiesen hatte. Es wäre wünschenswert, wenn solche Fehler 
einfacher und rascher bereinigt werden könnten.  
 
 
Anhang A: 
 
Detaillierter Sachverhalt Duldungsverfügung Hotel San Gian AG 
 
(Auszug aus der Verfügung des Gemeindevorstandes vom 13. Mai 2019) 
 
Am 6. Juni 2011 hat der Gemeindevorstand der Hotel San Gian AG eine Baubewilligung für die 
energetische Sanierung des bestehenden Hotels auf Parzelle 2106 erteilt. Bei der Bauabnahme 
vom 27. Dezember 2011 stellte das Bauamt fest, dass der interne Grundriss von den bewilligten 
Plänen abwich. Die Hotel San Gian AG versuchte in verschiedenen Anläufen, die fehlende Brutto-
geschossfläche (BGF) ab unterschiedlichen benachbarten Parzellen zu erwerben, was jedoch 
misslang. Auch eine Teilrevision der Ortsplanung in eine «Hotelzone San Gian» zur Überführung 
und gleichzeitig die Nutzungsmöglichkeiten zu erhöhen, scheiterte an der Urnenabstimmung vom 
26. November 2017. 
 
Ausmass der Übernutzung der Parzelle 2106: 
 
Mit Baubescheid vom 25. Juni 2018 erwog der Gemeindevorstand, dass die Parzelle 2106 sich in 
der «Äusseren Dorfzone» befindet. Vor der baulichen Aufhebung und Integration der Balkone in 
die Hotelzimmer war sie wie folgt ausgenützt: 
 
Landfläche Parzelle 2106       мΩфлпƳн 
Anrechenbare Landfläche       мΩфлпƳн 
Zulässige BGF bei einer Ausnützungsziffer (AZ) von 0.7     мΩоооƳн 
zuzüglich Hotelbonus von 25% gemäss Art. 87 Abs. 7 BauG   333m2 
max. mögliche BGF       1666m2 
bestehende BGF      нΩмрфƳн 
bestehende Übernutzung vor dem Umbau     493 m2 
 
Trotz Inanspruchnahme des Hotelbonus war die Parzelle 2106 somit bereits vor der unbewilligten 
Aufhebung und Integration der Balkone in die Hotelzimmer baulich übernutzt. Dafür kann sich 
die Hotel San Gian AG jedoch auf die Besitzstandgarantie nach Art. 20 Abs. 1 BauG berufen. Der 
Umstand, dass die Parzelle 2106 bereits vor der Erweiterung von 2012 im Umfang von 493m2 
übernutzt war, ist demnach nicht zu Berücksichtigen.  
 
Durch die Aufhebung und Integration der Balkone in die Hotelzimmer wurde die bereits über-
nutzte Liegenschaft Parzelle 2106 um weitere 260m2 übernutzt. Davon ausgehend wird die BGF 
wie folgt ermittelt: 
 
Landfläche Parzelle 2106      мΩфлпƳн 
Anrechenbare Landfläche       мΩфлпƳн 
Zulässige BGF bei einer AZ von 0.7     мΩоооƳн 
zuzüglich Hotelbonus von 25% gemäss Art. 87 Abs. 7 BauG   333m2 
max. mögliche BGF      мΩсссƳн 
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bestehende BGF      нΩмрфƳн 
ohne Baubewilligung       260m2 
bestehende Übernutzung vor dem Umbau     493m2 
neue Übernutzung       753m2 
 
Mit der Verfügung vom 13. Mai 2019 forderte der Gemeindevorstand die Hotel San Gian AG auf, 
den rechtmässigen Zustand auf Parzelle 2106 wiederherzustellen, dies mit einer Frist bis zum 29. 
November 2019. 
Daraufhin hat die Hotel San Gian AG am 17. Juni 2019 Beschwerde beim Verwaltungsgericht er-
hoben mit dem Antrag, die Verfügung aufzuheben. Am 29. August 2019 hat die Gemeinde Stel-
lung zu diesem Antrag genommen und beantragte deren Abweisung mit dem Hinweis auf die 
massive Überschreitung der zulässigen Ausnützungsziffer. 
 
Am 3. Januar 2020 reichte die BOKA SA Einsprache gegen das Bauprojekt «Neubau Alterszentrum 
Du Lac» sowie zum Strassenprojekt «Rückbau und Neubau mit veränderter Linienführung Er-
schliessungstrasse Via Giovanni Segantini Werksleitungsumlegungen und Anschlüsse Areal Du 
Lac» ein. 
 
Es folgten verschiedene Gespräche zwischen der Gemeinde und der BOKA AG. Am 4. Mai 2020 
wurde zwischen den beiden Parteien eine Duldungsverfügung unterzeichnet in dem die Wieder-
herstellungsverfügung vom 13. Mai 2019 aufgehoben wurde. Mit anderen Worten: Der Gemein-
devorstand verzichtet auf die Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes und gewährt 
diesen Zustand, solange das Hotel San Gian als solches geführt wird. 
 
Als Gegenzug hat die BOKA AG sämtliche Einsprachen gegen die Gemeinde St. Moritz zurückge-
zogen.  
 
Anhang B: 
 
zum Tätigkeitsbericht der GPK  
 

Antworten auf der Grundlage der Ausführungen der Gemeinde zu den zwei Fragen: 
 
1. Mit welchen rechtlichen Mitteln kann sich ein St. Moritzer Stimmbürger gegen einen 

öffentlich-rechtlichen Vertrag der Gemeinde St. Moritz mit einer Drittperson zur Wehr 
setzen?  

 
2. Mit  welchen rechtlichen Mitteln kann sich ein St. Moritzer Stimmbürger gegen eine 

Duldungsverfügung der Gemeinde St. Moritz mit einer Drittperson zur Wehr setzen? 
(Kommt es darauf an, ob eine solche Duldungsverfügung das Baurecht betrifft oder 
sonstige Bereiche, wie Benutzung öffentlichen Grunds etc.?) 

 
 Leicht angepasste Formulierung durch GPK 
 
Zu Frage 1: Rechtliche Möglichkeiten von Stimmbürgern gegen einen öffentlich-rechtlichen 
Vertrag der Gemeinde St. Moritz mit einer Drittperson 
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Der verwaltungsrechtliche Vertrag wird definiert als eine auf übereinstimmende Willenserklärung 
beruhende Vereinbarung, welche die Regelung einer konkreten verwaltungsrechtlichen Rechts-
beziehung zum Gegenstand hat. Von der Verfügung unterscheidet er sich durch die Zweiseitig-
keit. Lehre und Rechtsprechung erachten solche Verträge als zulässig, sofern die gesetzliche Ord-
nung keine abschliessende Ordnung trifft und der verwaltungsrechtliche Vertrag nicht dem Ge-
setz widerspricht.  
 
Fehlerhafte Verträge können anfechtbar sein. Anfechtbarkeit bedeutet, dass der Mangel des 
Vertrages von den Vertragsparteien oder allenfalls von dadurch betroffenen Dritten mit einem 
Rechtsmittel geltend gemacht werden kann.  
 
Das Verwaltungsgericht beurteilt im Klageverfahren Streitigkeiten aus öffentlich-rechtlichen Ver-
trägen (Art. 63 ff. VRG).  
 
Zu der Anfechtungsfrist sind keine expliziten Bestimmungen in diesem Zusammenhang erkenn-
bar. Die Bestimmungen über das Beschwerdeverfahren sind aber anwendbar, subsidiär finden 
die für das Zivilverfahren geltenden Bestimmungen sinngemäss Anwendung.  
 
Klagt eine Person, welche nicht Vertragspartei ist, wird ein zentrales Thema sein, ob die klagende 
Person vom Vertrag überhaupt betroffen ist.  
 
Ausserdem stellt sich die Frage, wie ein solcher (allenfalls betroffener) Stimmbürger überhaupt 
Kenntnis von solchen öffentlich-rechtlichen Verträgen mit Dritten erhalten kann. 
 
Zu Frage 2: Rechtliche Möglichkeiten von Stimmbürgern gegen eine Duldungsverfügung der 
Gemeinde St. Moritz mit einer Drittperson 
 
Als Verfügungen gelten einseitige verbindliche Anordnung einer Behörde im Einzelfall, die sich 
auf öffentliches Recht stützen und Rechte oder Pflichten des Einzelnen zum Gegenstand haben. 
Beispiele dafür sind Bauentscheide, Gastwirtschaftsbewilligungen und Steuerveranlagungen.  
 
(i) 
 
Verfügungen sind den Betroffenen mitzuteilen und können in der Regel von diesem mit einem 
Rechtsmittel angefochten werden (Einsprache, Beschwerde etc.), worauf in der Verfügung hin-
gewiesen werden muss (sog. Rechtsmittelbelehrung). Die Rechtsmittelfrist und bei wem eine 
Verfügung angefochten werden muss, ist unterschiedlich und hängt von den entsprechenden ge-
setzlichen Grundlagen ab (i.d.R. 10, 20 oder 30 Tage). Gegen einen Baubescheid des Gemeinde-
vorstands z.B. kann innert 30 Tagen seit Mitteilung beim Verwaltungsgericht Beschwerde erho-
ben werden. 
 
Zur Beschwerde gegen eine Duldungsverfügung des Gemeindevorstands gestützt auf Art. 94 Abs. 
4 KRG (Raumplanungsgesetz für den Kanton Graubünden) ist grundsätzlich legitimiert, wer durch 
den angefochtenen Entscheid berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an seiner Aufhebung 
oder Änderung hat oder wer durch besondere Vorschrift dazu ermächtigt ist (Art. 50 VRG / Ge-
setz über die Verwaltungsrechtspflege GR). Die Beschwerde ist innert 30 Tagen seit Mitteilung 
des angefochtenen Entscheids beim Verwaltungsgericht einzureichen (Art. 52 VRG).  
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Will jemand anderes als der Verfügungsadressat gegen eine solche Verfügung Beschwerde erhe-
ben, wird er insbesondere darlegen müssen, dass er im Sinne von Art. 50 VRG dazu legitimiert ist; 
diese Bestimmung sagt: «Zur Beschwerde ist legitimiert, wer durch den angefochtenen Entscheid 
berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an seiner Aufhebung oder Änderung hat oder wer 
durch besondere Vorschrift dazu ermächtigt ist».  
 
Ausserdem stellt sich die Frage, wie ein solcher (allenfalls betroffener) Stimmbürger überhaupt 
Kenntnis von solchen Duldungsverfügungen gegenüber Dritter erhalten kann. 
 
(ii) 
 
Auch gegen Eingriffe in das Stimmrecht kann beim Verwaltungsgericht Beschwerde erhoben 
werden. Dazu legitimiert sind nur Stimmberechtigte und die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage. 
Damit verwandt ist die Stimmrechtsbeschwerde bei der Kantonsregierung, z.B. wegen Unregel-
mässigkeiten bei der Vorbereitung oder Durchführung von kantonalen Abstimmungen. Hier be-
trägt die Beschwerdefrist nur drei Tage seit Entdeckung des Beschwerdegrundes. 
 
(iii) 
 
Art. 68 ff. VRG (Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege GR) regelt sodann die Aufsichtsbe-
schwerde. Gegenstand der Aufsichtsbeschwerde können Handlungen oder Unterlassungen von 
Verwaltungsbehörden (z.B. Gemeindevorstand) sowie Körperschaften und Anstalten des kanto-
nalen öffentlichen Rechts bilden (z.B. Gemeinde), die der Aufsicht durch die Regierung 
unterliegen; diese Aufsichtsbeschwerde ist aber nur zulässig, wenn die behauptete Rechtsverlet-
zung nicht durch Rechtsmittel oder Klage beim Verwaltungsgericht oder bei der Regierung gerügt 
werden kann (Art. 68 VRG). 
Ein besonderes Interesse ist für die Erhebung der Aufsichtsbeschwerde nicht erforderlich (Art. 69 
VRG). Und die Aufsichtsbeschwerde ist an keine Frist gebunden (Art. 70 VRG). 
 
Gemäss Auskunft des Amtes für Gemeinden des Kantons Graubünden (AFG) ist die GPK einer 
Gemeinde nicht zur Erhebung einer Aufsichtsbeschwerde berechtigt.  
 
(iv) 
 
Was den öffentlichen Grund anbelangt, so sind vorliegend die öffentlichen Sachen im Gemeinge-
brauch gemeint. Diese stehen der Allgemeinheit zur Benutzung offen und stehen unter der Ho-
heit des Staates (der Gemeinde), auf dessen Gebiet sie sich befinden. Ihr bestimmungsmässiger 
und gemeinverträgliche Gebrauch ist grundsätzlich nicht bewilligungspflichtig, es kann jedoch 
eine Benutzungsordnung erlassen werden (z.B. Gebrauch einer Strasse).  
 
Ein gesteigerte Gemeindegebrauch liegt vor, wenn die Benutzung einer öffentlichen Sache nicht 
bestimmungsgemäss oder gemeinverträglich ist und andere Benutzer wesentlich einschränkt. 
Der gesteigerte Gemeingebrauch ist in der Regel bewilligungspflichtig und kann mit einer Gebühr 
verbunden werden (z.B. Aufstellen eines Verkaufsstandes in der Fussgängerzone). Ist schliesslich 
die Benutzung einer öffentlichen Sache mit deren Zweckbestimmung nicht mehr vereinbar und 
werden gleichzeitig andere Berechtigte ausgeschlossen, handelt es sich um einen Sondernutzung 
(z.B. Kiesabbau auf öffentlichem Grund). Das Recht auf eine derartige Nutzung wird grundsätzlich 
im Rahmen einer Sondernutzungskonzession eingeräumt. Die in diesem Zusammenhang aufge-



18 
   

zeigten Rechtsbereiche unterscheiden sich grundsätzlich von einer Duldungsverfügung, welche 
gestützt auf das öffentliche Baurecht eingeräumt werden kann. 
 
Geschäftsprüfungskommission  

Inge Fehlbaum, Regula Cadalbert; Dr. Christian Rohner, Rolf Jaussi, Conradin De Giorgi 

 

1.2 Allgemeine Verwaltung 

1.2.1 Abstimmungen und Wahlen 2020 / Kanzlei 

Im Jahr 2020 wurde das Stimmvolk an 4 Wochenenden zur Urne gebeten. Insgesamt kamen 9 
eidgenössische Vorlagen, 1 kantonale Vorlage, 3 kommunale Vorlagen zur Behandlung und es 
wurde eine Ersatzwahl durchgeführt. 
 
Gemeindekanzlei 

 

1.2.2 Friedhof 

     2018  2019  2020 

Beisetzungen    30  20  25 

davon:  

- Erdbestattungen   7  1  6 

- Urnenbestattungen   23  19  19 

Bestattungsart: 

- Reihengräber   7  2  3 

- Privatgräber    6  4  10 

- Urnennischen oder Urnenwand 7  5  3 

- Urnengräber    6  3  4 

- Urnengemeinschaftsgrab  4  6  5 

- Kindergräber    0  0  0 

 

Gabi Bogner, Friedhofverwaltung 

 

1.2.3 Einwohnerdienste 

Arbeitsamt 

Anfangs Jahr 2020 nahm alles noch den gewohnten Lauf. Jedenfalls so lange, bis sich Meldungen häuften, 
wonach sich zunächst in China und kurz darauf auch in Europa ein neuartiges, hochansteckendes Virus 
namens Corona ausbreitete. Der Bundesrat beschloss den Lockdown. Die sofortige Schließung unserer 
Schalter war eine Folge davon. Es folgten Ausnahmemonate für uns alle. Von einem Tag auf den anderen 
mussten wir auf Online-Dienstleistungen umstellen und viele Arbeitsabläufe mussten angepasst werden. 
Dabei war eine unglaubliche Flexibilität gefragt. 
 
In Windeseile sind Schutzkonzepte auf die Beine gestellt worden. Die ständig wechselnden Rahmenbedin-
gungen forderten uns immer wieder von Neuem heraus. Wir standen mit der Einhaltung der Schutzmaß-
nahmen plötzlich vor ganz neuen Herausforderungen wie etwa das Tragen von Schutzmasken, was die 
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Schalter- und Telefongespräche ziemlich erschwerte. Die Veränderungen, welche die Corona-Pandemie 
mit sich brachte, prägten unseren Alltag, den Umgang miteinander und nicht zuletzt auch die 
Kommunikation und Mediennutzung.  
 
Patrizia Rogantini hat im Dezember 2020 gekündigt und wird per 31. März 2021 eine neue Herausforde-
rung annehmen. Mit der Lehre, dem Praktikum während der BMS und der Sachbearbeiter Stelle war sie 
über 9 Jahre für die Gemeinde St. Moritz tätig. 
 
Am 31.12.2020 waren 4Ψ930 Einwohner in St. Moritz angemeldet. Für 567 Einwohnerinnen und Einwohner 
ist St. Moritz auch Heimatort, нΨооп Personen haben ein anderes Schweizer Bürgerrecht. 1Ψ929 Personen 
besitzen keinen Schweizer Pass. 100 Einwohner haben sich als Wochenaufenthalter angemeldet. 
 
Die Einwohnerdienste St. Moritz in Zahlen zusammengefasst: 
 
28 Geburten, 43 Eheschließungen, 40 Todesfälle, 14 Scheidungen, 1 Anerkennung, 15 Namensänderun-
gen, 55 Volljährigkeiten, 277 Umzüge. Im Jahr 2020 haben 84 Einwohner eine neue Identitätskarte bei uns 
beantragt. 
  
Anzahl Einwohner (Stand jeweils per 31.12./ohne Kurzaufenthalter und Grenzgänger Bewilligungen) 

Jahr      Anzahl 
2016      рΨлсп 
2017      рΨлрп 
2018      рΨлсу 
2019      5Ψ021 
2020      пΨфол 
 
Anzahl bearbeitete Ausländerbewilligungen: 

Jahr      Anzahl 
2016      пΨрму 
2017      пΨунс 
2018      рΨлум 
2019      пΨфрн 
2020      пΨ322 
 
Krankenkassen-Befreiungen: 

Jahr 2016 = 1668 Grenzgänger / 10 Kurzaufenthalter 
Jahr 2017 = 1594 Grenzgänger / 4 Kurzaufenthalter 
Jahr 2018 = 1699 Grenzgänger / 6 Kurzaufenthalter 
Jahr 2019 = 1695 Grenzgänger / 5 Kurzaufenthalter 
Jahr 2020 = 1848 Grenzgänger / 2 Kurzaufenthalter 

 

AHV-Zweigstelle 

Ende Jahr 2020 sind wir von IPV-Gesuchen überhäuft worden. In den Monaten November/Dezember haben 
wir 374 neue Gesuche bearbeitet. Für das gesamte Jahr 2020 sind 670 Gesuche eingegangen.  
 
Alle anderen Dienstleistungen wie Rentenanmeldungen, AHV-Ausweise bestellen etc. waren im Rahmen 
der Vorjahre. 
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Arbeitsamt 

Das Arbeitsamt St. Moritz hat im Jahr 2020 insgesamt 647 Anmeldungen von Arbeitslosen vorgenommen. 
213 Anmeldungen mehr als im Vorjahr. 

Wegen der Pandemie konnten viele Angestellte nicht in ihr Heimatland reisen und meldeten sich hier bei 
der Arbeitslosenversicherung an. 

 
Yvonne Rizzi, Leiterin Einwohnerdienste 

 

1.2.4 EDV-Abteilung 

Nach sieben Jahren im Rechenzentrum-Verbund mit den Gemeinden Pontresina, Celerina und 
der Region Maloja, können wir eine positive Bilanz ziehen. Vor allem im Bereich IT-Sicherheit hat-
ten wir durch die gute Zusammenarbeit und die eingehaltenen Sicherheitsrichtlinien keine nen-
nenswerten Probleme. Die wenigen Engpässe, welche während des letzten Jahres auftraten, 
hielten sich im kleineren Rahmen und konnten durch die i-Community zeitnah behoben werden. 
 
Auch bei der Gemeinde St. Moritz sind immer mehr Notebooks, Smartphones und Tablets im Ein-
satz, welche mobile Zugriffsmöglichkeiten auf die E-Mail-Dienste und die Daten des Netzwerkes 
haben. Um diese Endgeräte geschäftlich optimal zu nutzen, werden diese über unseren 
Exchange-Mail-Server im Bereich Outlook und E-Mail von intern und extern synchronisiert. 
 
Benutzer, welche die Möglichkeit des vollen Datenzugriffes von aussen auf unser Netzwerk 
haben, müssen sich aus Datensicherheitsgründen mit einer 2-Weg-Authentifizierung (mit Token) 
am Netzwerk der Gemeinde St. Moritz anmelden. Per Ende 2020 waren es 28 Benutzer, welche 
diesen Service nutzten. 
 
Leider kam dann im März 2020 «Corona», was auch die IT sehr zu spüren bekam. In 
Kalenderwoche 12 wurden Anleitungen für Telefon- und Videokonferenzen erstellt und getestet. 
Auch wurde eine Hotline, in der mehrere Arbeitsplätze integriert wurden, aktiviert und auf der 
Homepage der Gemeinde publiziert. 
Nach Einrichtung diverser Gruppen in Microsoft Teams, wurde dieser Dienst ab Woche 13 regel-
mässig angewendet. Gleichzeitig erfolgten zahlreiche Installationen / Registrationen zur Aus-
übung von Homeoffice. Zu unser aller Bedauern gab es im Oktober eine weitere «Welle», doch 
glücklicherweise konnte man die im Frühling gewonnenen Erfahrungen nun für zusätzliche An-
forderungen gut einfliessen lassen! 
 
Die Infrastruktur der Gemeinde St. Moritz wurde im Jahr 2020 um folgende Punkte 
erweitert/erneuert: 
 

- Aufgrund von Änderungen und Erneuerungen bei der Wasserversorgung am Standort Sig-
nalbahn, wurden der Glasfaseranschluss zurückgezogen und in einem eigenen neuen Ver-
teilschrank aufgeschaltet. 

- Im Paracelsus Gebäude ist ein Touchscreen mit Informationen zu der alten Quellfassung. 
Um die Sicherheit und Stabilität zu erhöhen, wurde das System erneuert und über einen 
Cloud-Server abgesichert. 
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- Die verschiedenen Branchenapplikationen nutzen zum Teil Datenbankserver mit dem 
Produkt SQL-Server von Microsoft. Diese mussten gemäss dem Life-Cycle erneuert und 
auf neuere Versionen aktualisiert werden. 

- Für die neuen Schulsozialarbeiterinnen wurden zwei neue Notebooks angeschafft. Da die 
Schulsozialarbeit auf Ressourcen von Schule und Gemeinde zugreifen muss, wurde eine 
Anbindung an beide Netzwerke mit entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen realisiert. 

- Für die bessere Zusammenarbeit zwischen dem Bauamt und dessen Aussenstandorte 
wurde die Wertstoffhalle mit einem neuen Arbeitsplatz ausgestattet. 

- Die Videoüberwachung des Segantini Museums wurde zusätzlich mit der Kamera der Ge-
gensprechanlage erweitert. Somit können verschiedene Szenarien in der 
Videoüberwachung dargestellt werden. 

- Auf Grund des Life-Cycle wurden im OVAVERVA die restlichen Kassen durch neuere 
Modelle ersetzt. Zusätzlich wurde im Spa eine zusätzliche Kasse installiert. 

- Die Kassenlösung in der Eisarena Ludains entspricht nicht mehr den Standards und wird 
vom Hersteller nicht mehr supportet. Daher wurde ein neues System auf Cloud-Basis in-
stalliert. Dieses System kann mit geringem Aufwand und je nach Bedürfnis auf andere Ab-
teilungen und Standorte erweitert werden. 

 
Per Ende 2020 waren nachfolgende Hard- und Software im Leasing-Vertrag von i-Community 
AG: 

Hardware: 
-   28 Token für Authentifizierung 
-   16 Drucker Kat. Standard 
-   54 ThinClients Kat. Standard, Dell Latitude / Acer Aspire / Lenovo Yoga 
-   32 Notebooks Kat. Entry 
-   29 Desktop Kat. Standard, Dell Optiplex / Asus AIO / Lenovo ThinkCentre 
-   14 Workstations Kat Standard, Dell Precision 3620 
-   44 Monitore Kat. Entry, DELL P2417H / Lenovo ThinVision 
-     6 Monitore Kat. Standard, Samsung S32D850T 
-     4 Monitore Kat. Enterprise 2, Dell U3818DW / Samsung LC43J890  

 
Software (Lizenzen): 

-   28 Windows Server Core 2 Lic 
- 123 ESET Windows Server Security 
-   53 ESET Endpoint AntiVirus 
- 123 Sonicwall DPI Security 
-     2 Microsoft 365 Business Standard 
- 123 Microsoft 365 Business Premium 
-     2 Microsoft Viso Standard 
-     2 Microsoft Project Standard 
-   95 Microsoft RDP 
-   95 Citrix XenoDesktop Premium Edition 
-        SQL Standard Core Anteil NEST 
-        SQL Standard Core Anteil n-tree 
-        SQL Standard Core Anteil Parking 
-        SQL Standard Core Anteil Zeit AG 
-        SQL Standard Core 2 Lic 
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- 137 Microsoft Exchange User 
- 137 MessageLabs AntiSpam 
- 137 MailStore Mailarchivierung 
- 123 MailExclaimer Signaturverwaltung 
- 123 Kofax PowerPDF Advanced 

 
Anschaffungen: 

Im 2020 wurden neu angeschafft: 
- Home-Office Geräte 
- Neues iPad Pro für Vorstand 
- 8 neue Smartphones 
- Diverse Webkameras für Videotelefonie 
- 4 neue Kassen (Computer + TouchScreen) 

 
Die Zusammenarbeit mit unserem IT-Dienstleister, i-Community AG in St. Moritz, wie auch mit 
der Firma Metelcom AG in Samedan, verantwortlich für die gesamte Telefoninfrastruktur, verlief 
zu unserer Zufriedenheit! 
 

 

Martin Clalüna, IT-Abteilung 

 

1.3 Finanzen und Steuern 

1.3.1 Steueramt 

       

 

Gemeinde St. Moritz 
     

 

Steuereinnahmen 
     

 

Wirksam im Jahre 2016 2017 2018 2019 2020 

 
Planjahre 

     

 

Bemessungsjahr 2015 2016 2017 2018 2019 

 
Steuerfuss 60% 60% 60% 60% 60% 

       

 

Gemeindesteuern 
     1 natürliche Personen 20'531'333 22'404'437 23'396'570 22'093'440 27'106'091 

 
iur. Personen 6'217'599 5'931'647 5'620'807 5'338'321 5'698'157 

2 Quellensteuern 4'545'587 4'782'324 4'809'577 4'927'414 4'207'344 

3 Liegenschaftensteuern 2'623'681 2'671'943 2'703'721 2'710'127 2'724'068 

4 Erbschaftssteuern 387'907 2'292'436 2'298'568 267'220 234'012 

5 Grundstückgewinnst. 3'030'078 3'387'751 7'923'693 11'018'349 9'145'453 

6 Handänderungssteuern 2'879'844 6'961'359 4'656'702 5'564'667 7'716'946 

 
Total 40'216'029 48'431'897 51'409'639 51'919'539 56'832'070 
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Total 1 + 2 31'294'520 33'118'408 33'826'955 32'359'175 37'011'592 

       

 

Total 3 -6 8'921'510 15'313'489 17'582'684 19'560'363 19'820'478 

       

 

Total 1 - 3 33'918'201 35'790'351 36'530'676 35'069'302 39'735'660 

       

 

Total 4 - 6 6'297'829 12'641'546 14'878'963 16'850'237 17'096'411 

       

 

in % von Vorjahr 1-3 110.61% 111.25% 102.07% 96.00% 113.31% 

 
2015=100 % 1-3 221.21% 233.42% 238.25% 228.72% 259.16% 

 
2015=100 % 4-6 304.45% 611.12% 719.29% 814.58% 826.48% 

        

Reto Hartmann, Leiter Rechnungswesen 

 

1.3.2 Pensionskasse 

Der Stiftungsrat der Pensionskasse der Gemeinde St. Moritz versammelte sich im Berichtsjahr zu 
5 Sitzungen.  
 
Der Pensionskasse gehörten per Ende Dezember 2020 an: 
 
225 Anzahl Aktive/Risikoversicherte 
143 Rentenbezüger  
 
Im Jahre 2020 mussten 38 Eintritte und 27 Austritte sowie 3 Pensionierungen und 2 IV Fälle   be-
arbeitet werden. Leider verstarb ein Aktivversicherter. Bei den Rentenbeziehenden gab es im 
Jahre 2020 acht Todesfälle.  
 
Das Netto-9ǊƎŜōƴƛǎ ŀǳǎ ±ŜǊƳǀƎŜƴǎŀƴƭŀƎŜƴ ōŜǘǊǳƎ ŦǸǊ Řŀǎ WŀƘǊ нлмф /IC фΨоффΨтфнΦнфΣ ό±ƻǊƧŀƘǊ 
CHF -нΨлтлΨтффΦптύΦ 5ŜǊ 5ŜŎƪǳƴƎǎƎǊŀŘ ƎŜƳŅǎǎ !ƴƘŀƴƎ Ȋǳ !ǊǘΦ ппΦ .±± н ōŜǘǊǳƎ ǇŜǊ омΦмнΦмф фуΦс 
%, (VJ 95.5 %). Das positive Netto-Ergebnis bei den Vermögensanlagen führt zu einer 
Verbesserung des Deckungsgrades. Negativ auf den Deckungsgrad wirkte sich die Senkung des 
technischen Zinssatzes von 1.75% auf 1.25% aus.  
 
Das Anlageergebnis für das Jahr 2019 betrug 9.7%. Für das Jahr 2020 erwarten wir ein Anlageer-
gebnis von rund 4.1 %. Der technische Zinssatz für das Jahr 2020 bleibt bei 1.25 %. 
 
In Zusammenarbeit mit dem Experten für berufliche Vorsorge ist der Stiftungsrat weiterhin dabei, 
mittels steter Überwachung der Risikofähigkeit und der laufenden Bewirtschaftung der Vermö-
gensanlagen, die Stiftung für die Zukunft zeitgerecht aufzustellen. Dies bedingt, dass die 
versicherungstechnischen Berechnungen laufend auf zukunftsgerichtete Parameter (technischer 
Zinssatz, Umwandlungssatz, technische Rückstellungen etc.) ausgerichtet werden. Eine Anpas-
sung der Parameter ist in Arbeit und ist per 1.1.2022 vorgesehen. 
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Personelles 

Der Stiftungsrat der Pensionskasse setzt sich per 31.12.2020 wie folgt zusammen: 
 
Nyffenegger Fritz, Präsident 
Blaser Gottfried, ARO 
Knobel Peter, St. Moritz Energie 
Michel Marco, Gemeinde 
Schäfli Samuel, Arbeitgebervertreter 
Schmidt Curdin, Gemeinderat 
  

Hartmann Reto (Verwalter) 
 
Nyffenegger Fritz, Präsident 

 

2 Departement Bildung / Gesundheit 

 

2.1 Sozialkommission 

Mitglieder der Sozialkommission 
 
Regula Degiacomi  Präsidentin, Departementsvorsteherin 
Andrea Mutschler  Vizepräsidentin, Vertreterin der Bürgergemeinde 
Isabella Cominetti  Mitglied 
Pfr. Audrius Micka  Mitglied, Vertreter der kath. Kirchgemeinde  
Pfr. Andreas Wassmer Vertreter der evang. Kirchgemeinde 
 
Sachbearbeiterin  Nicole Buess 
 
Die Mitglieder der Sozialkommission trafen sich im Berichtsjahr zu insgesamt elf Sitzungen. 
 
Allgemeines 

In der Sozialhilfe wird zwischen wirtschaftlicher Hilfe (öffentliche Unterstützung) einerseits und 
persönlicher Hilfe (Sozialberatung) andererseits unterschieden. In Graubünden sind die 
Gemeinden für die materielle Hilfe zuständig, die regionalen Sozialdienste für die Sozialberatung. 
Die regionalen Sozialdienste sind dem Kanton unterstellt. 
 
Die Sozialen Dienste der Gemeinde St. Moritz betreuten im Jahr 2020 insgesamt 19 Personen. 13 
Personen waren auf öffentliche Unterstützung angewiesen. Sechs Personen erhielten Hilfestel-
lung bei der Einkommensverwaltung, bei der Schuldensanierung, im Kontakt mit Ämtern sowie 
bei der Geltendmachung von Beiträgen verschiedenster Art (Renten, Ergänzungsleistungen, indi-
viduelle Prämienverbilligungen usw.). 
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Sozialhilfeaufwand 

Der Aufwand für Sozialhilfe ist im Jahr 2020 gegenüber dem Vorjahr um CHF 101'760.18 gesun-
ken, von CHF 260'877.33 auf CHF 159'117.15. Die Sozialhilfe belastet die Gemeinde St. Moritz 
aber nach wie vor vergleichsweise wenig. Die Ausgaben für öffentliche Unterstützung entspre-
chen 0.6 % des Gesamtaufwandes der Gemeinde.  
 
Fallstatistik         2019  2020 

Sozialhilfe  20 13 
davon in stationären Einrichtungen 3 3 
davon Alleinerziehende Eltern 3 3 
davon Personen mit Erwerbstätigkeit (working poor) 2 4 
Einkommensverwaltung 7 6 
Alimentenhilfe 7 6 
 
Alimentenhilfe 

Im Kanton Graubünden haben unterhaltsberechtigte Kinder Anspruch auf unentgeltliche Inkas-
sohilfe durch eine Fachstelle der öffentlichen Hand, wenn der zu Unterhaltszahlungen 
verpflichtete Elternteil die monatlichen Überweisungen nicht vollumfänglich oder nicht 
rechtzeitig leistet (Art. 290 ZGB und Art. 14 Abs. 4 EGzZGB). Zuständig ist die Wohnsitzgemeinde 
des unterhaltsberechtigten Kindes. In der Gemeinde St. Moritz wurden drei Familien mit einer 
Alimentenbevorschussung unterstützt. Die Abklärung der Anspruchsvoraussetzungen ist 
komplex. Das Alimenteninkasso beim Unterhaltspflichtigen verlangt spezielle Kenntnisse und 
wegen der laufenden Fristen zudem hohe Aufmerksamkeit. Mit Kathrin Asprion, 
beratungszentrum-gr.ch, Samedan, verfügt die Gemeinde St. Moritz über eine ausgebildete 
Fachperson in der Alimentenhilfe. Die zuständige Mitarbeiterin Nicole Buess übergab die Dossiers 
dem beratungszentrum-gr.ch. Weniger komplizierte Fälle konnte Nicole Buess selbst bearbeiten 
und bei einzelnen Fragen Unterstützung einholen. Diese Zusammenarbeit bewährte sich erneut 
sehr. Die Dienstleistungen des beratungszentrums-gr.ch. kosteten die Gemeinde im Jahr 2020 
CHF 2'521.40.  
 
Beiträge an Zahnbehandlungen 

Am 10. Februar 2019 stimmte die St. Moritzer Stimmbevölkerung dem Gesetz über Beiträge an 
Zahnbehandlungen von Kindern und Schülern zu. Damit schuf die Gemeinde eine solide 
kommunale Gesetzesgrundlage für die Unterstützung bei Zahnbehandlungen und kiefer-
orthopädischen Massnahmen, welche weit über die kantonalen Vorgaben hinausgeht. Die 
Gemeinde unterstützt Familien mit einem Beitrag von 50 % an die ausgewiesenen Kosten, sofern 
für das Kind bzw. den Schüler oder die Schülerin die Krankenkassenprämien verbilligt werden 
(IPV). Der Betrag kann bis auf 100 % erhöht werden, wenn die Einkommens- und 
Vermögenssituation eine weitere Unterstützung erfordern. Zuständig für den Entscheid sind nach 
den Ausführungsbestimmungen die Sozialen Dienste bei Beiträgen von 50 % und die 
Sozialkommission für Beiträge von 100 %. Diese Regelung der Zuständigkeiten ermöglicht eine 
speditive und sachgerechte Behandlung der Gesuche. Im 2020 wurden 28 Anfragen für eine 
Unterstützung von 50 % und eines von 100 % gutgeheissen. 
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Personelles 

Nicole Buess hat Seraina Zeller-Wetter anlässlich ihres Mutterschaftsurlaubs ab Januar 2020 in 
einem 80 %-Pensum vertreten und ab Juni 2020 die Stelle als Sachbearbeiterin Soziale Dienste 
übernommen. 
 
Herzlichen Dank 

Die Sozialkommission bedankt sich für die gute Zusammenarbeit mit dem regionalen Sozial-
dienst Oberengadin-Bergell, der Berufsbeistandschaft der Region Maloja, der Kindes- und 
Erwachsenenschutzbehörde (KESB), dem beratungszentrum-gr.ch sowie den Ärzten und weiteren 
Fachpersonen. 
 
 
Regula Degiacomi 
Departementsvorsteherin und Präsidentin Sozialkommission 

 

2.2 Schule und Bildung 

2.2.1 Gemeindeschule 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allgemein 

In diesem Berichtsjahr waren 64 Lehrpersonen in Voll- oder Teilpensen angestellt. Am Stichtag, 
dem 10. September 2019, wurden 386 Kinder beschult. 45 Prozent waren ausländische Kinder. 
16 Kinder erhielten eine Förderung mit Lernzielanpassung (befolgen nicht in allen Fächern das 
Klassenprogramm), 26 Kinder eine ohne Lernzielanpassung (Unterstützung einer Schulischen 
Heilpädagogin so, dass dem Klassenprogramm gefolgt werden kann). Sechs Kinder wurden an der 
Gemeindeschule St. Moritz als integrierte Sonderschüler*Innen beschult. Zwei Kinder haben die 
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Schule als «Winterkind» besucht. Gemäss Gesetz hat jedes Kind ein Anrecht auf Bildung, dort wo 
dessen Lebensmittelpunkt ist. Laut schulinterner Regelung muss der Aufenthalt mindestens drei 
Monaten lang sein. Die «Winterkinder» wohnten zwischen Weihnachten und Ostern im Engadin 
und besuchten somit unsere Schule.  
Das Berichtsjahr (Schuljahr 2019/2020) fiel ab Februar 2020 in die Covid-19-Zeit. Eine Zeit voller 
Unsicherheiten und Veränderungen, die die Schule, die Lehrpersonen sowie die Schüler*Innen 
forderte. 

Schulleitung 

Daniela Frizzoni-Gmünder ist als Schulleiterin für den Kindergarten bis und mit 4. Klasse 
zuständig. Barbara Camichel-½ΩƎǊŀƎƎŜƴ ist als Schulleiterin für die Mittelstufe II (5./6. Klassen) bis 
und mit den 3. Klassen der Sek und Real zuständig. Die Scoula Sportiva wird von Andrea 
Vondrasek geführt. 
 

Schulrat 

Der Schulrat tagte offiziell neun Mal im Schuljahr 2019/2020. Zudem fand eine gemeinsame 
Sitzung mit den Vertretern der «Oblieger-Schulen» (Silvaplana und Sils) statt. Einmal wöchentlich 
findet ein Treffen zwischen dem Schulratspräsidenten und den Schulleiterinnen statt. 

Die Schulräte pflegten den Kontakt zur Schule und zu den Lehrpersonen durch 
Unterrichtsbesuche und Elternabende. Zu den Aufgaben des Schulrats gehören die Gutheissung 
des Budgets und der Pensen- und Stundenpläne, die Klassenzuteilungen, Bewilligungen für 
Klassenwechsel und IF (integrative Förderung), die Gutheissung von Urlaubsgesuchen sowie 
Lehrpersonenwahlen. Insbesondere befasste sich der Schulrat mit: 

 
¶ den Auswirkungen des Covid-19-Virus auf den Schulbetrieb 

 
¶ Regionale Oberstufe 

o Der Schulrat hält an der Beschulung der eigenen Oberstufenschü-
ler*Innen in St. Moritz fest. Zumal von den Obliegergemeinden eine 
Zusicherung besteht, dass ihre Oberstufenschüler*Innen weiterhin in 
St. Moritz beschult werden sollen. 
 

¶ Sonderprivatauszug 
o Alle an der Schule Unterrichtenden, müssen der Schulleitung zu Han-

den des Schulrates einen Sonderprivatauszug abgeben. 

 
¶ Bussen 

o Einige Eltern haben die vom Schulrat abgelehnten Urlaubsgesuche 
ignoriert. Hier wurden gemäss den gesetzlichen Bestimmungen Bussen 
verschickt. 
 

¶ ausserordentliche Kündigung einer Lehrperson   
o Der Schulrat war intensiv bei der ausserordentlichen Kündigung einer 

Lehrperson involviert. 
 



28 
   

¶ Auf der Oberstufe mussten bei zwei schwierigen Schüler*Innen wichtige Ent-
scheidungen getroffen werden. Der Schulrat unterstützte dabei die Schullei-
tung in der Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten. 

 
Schulbetrieb 

Die traditionellen Schulanlässe wie Weihnachts- und Schlussfeier, Schülermeisterschaften, Vor-
träge durch Fachleute für die 9.-Klässler, Berufs-Infos, Theater- und Musikaufführungen, sowie 
Präventionsabende für Eltern konnten ab Ende Februar 2020 nicht mehr stattfinden. Da die Au-
torenlesungen schon im Herbst 2019 durchgeführt wurden, kamen die Schüler*Innen aber in 
diesen Genuss.  
Auch wurde ein würdiger Abschlussabend für die Abschlussklasse, unter Einhaltung der Hygie-
nemassnahmen, durchgeführt. Dass dieser Anlass durchgeführt werden konnte, war von grosser 
Bedeutung.  
Vom 16. März bis zu den Maiferien 2020 fand ς bedingt durch die Covid-Pandemie ς kein Präsen-
zunterricht statt.  
Ab den 5. Primarklassen wurde der Fernunterricht online via «Teams» abgehalten. Für die 
jüngeren Schüler*Innen wurde pro Klasse, inklusive Kindergarten, eine Webseite eingerichtet. 
Darauf waren Lernsequenzen, sowie Aufgabenstellungen abrufbar. Das Material wurde ihnen 
wöchentlich per Post zugestellt und wieder an die Lehrpersonen retourniert. Ein wichtiger Aspekt 
in dieser Zeit war, den persönlichen, individuellen Kontakt zu den Kindern zu pflegen. Die Lehr-
personen leisteten einen sehr grossen Einsatz.  
 
¶ Beschulung ausserhalb der Gemeindeschule St. Moritz  

o Für vier Kinder war im Berichtsjahr der Unterricht im Klassenverband in 
der herkömmlichen Form nicht machbar. Ein Kind besuchte daraufhin 
das Schulheim in Zizers, das andere hat frühzeitig die Schule verlassen. 
Die beiden anderen Schüler traten schon im Vorjahr in verschiedene 
Institutionen ein.  
 

¶ Auszeit für einen Schüler aus Pontresina 
o Eine informelle Anfrage, betr. der Übernahme eines Sekundarschülers 

aus Pontresina, wurde negativ beantwortet. Nach getätigten Abklärun-
gen, war die Gemeindeschule St. Moritz nicht die geeignete Ausbil-
dungsstätte für den Jugendlichen. 
 

¶ Individualisierung 
o Der Kanton Graubünden hat ab dem SJ 2019/2020, ebenfalls in Zu-

sammenhang mit dem Lehrplan 21, eine Umsetzung des neuen Fachs 
αLƴŘƛǾƛŘǳŀƭƛǎƛŜǊǳƴƎά ŀǳŦ ŘŜǊ оΦ hōerstufe gefordert.  
 

¶ Alpine und nordische Meisterschaften 
o Aufgrund der Covid-Pandemie konnte dieser Anlass nicht stattfinden. 

 
¶ Herbst-Sporttage Oberstufe 

o Diese fanden in einem neuen Rahmen statt. Für die erste und zweite 
Oberstufe fand vormittags ein Leichtathletik-Wettkampf statt. Am 
Nachmittag wurde ein Basketball-Turnier durchgeführt. Die dritten 
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Oberstufenklassen konnten zwischen drei Outdoor- Angeboten aus-
wählen.  
 

¶ Übertritt in die Gymnasien und die FMS 
o Von den sechs Schüler*Innen der Scoula Sportiva, die die Aufnahme ins 

dritte Gymnasium versucht absolviert, haben vier bestanden, eine hat 
die Aufnahme in die FMS erreicht. 

o Aus der sechsten Klasse traten acht Schüler*Innen der Gemeindeschule 
St. Moritz in das erste Gymnasium über. Zwei Schüler aus der zweiten 
Sekundarklasse wechselten ins Gymnasium. 
 

¶ Projektwochen 
o Zum zehnten Mal fanden die Projektwochen statt. Wieder haben fast 

alle Kinder das Projekt ihrer ersten Wahl besuchen können. Die Schü-
ler*Innen konnten aus 30 verschiedenen Angeboten auswählen.  
 

¶ Nothilfekurs 
o Den Schüler*Innen der neunten Klasse wird jährlich ein Nothilfekurs 

durch den Samariterbund St. Moritz angeboten, der für die Jugendli-
chen nur 150 Franken kostet. Der Rest übernimmt die Schule. Auch in 
diesem Berichtsjahr haben fast alle Interesse daran gezeigt.  
 

¶ Zehntes Schuljahr 
o Die Gemeinde St. Moritz ist verpflichtet die neun gesetzlichen 

Schuljahre der gemeindeeigenen Kinder zu finanzieren. Da durch Repe-
titionen einige Schüler*Innen nach neun Schuljahren aber erst in der 
siebten oder achten Klasse sind, können die Eltern ein Gesuch um ein 
zehntes Schuljahr stellen. Dies haben fünf Eltern getan. Der Besuch des 
zehnten Schuljahres ist an mehrere Bedingungen geknüpft.  
 

¶ Bildungszentrum Grevas 

Als Vertretung in der nichtständigen Bau- und Planungskommission Bildungszentrum Grevas 
der Gemeindeschule St. Moritz haben Riccardo Ravo und Daniela Gmünder Einsitz. 

 
¶ Gesundheitsbefragung WHO 

o Immer wieder wird die Gemeindeschule für Befragungen aller Art an-
gefragt, resp. ausgesucht. Im Berichtsjahr war es wiederum eine Studie 
zum BMI-Index, an dem vom Gesundheitsamt ausgewählte Klassen 
und Kinder teilnahmen. 
 

¶ Frühe Förderung und Elternbildung 
o An der Gemeindeschule St. Moritz wurde zunehmend festgestellt, dass 

immer mehr Kinder in den Kindergarten eintreten, welche über wenige 
Grundkompetenzen verfügen. Viele Kinder weisen allgemeine Entwick-
lungsverzögerungen auf. Müssen diese Kinder die deutsche Sprache er-
lernen, kann man bei ihnen nicht mehr von einer Chancengleichheit 
sprechen. Um dieser Entwicklung entgegenzuhalten, wurde von der 
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Schulleitung im Schuljahr 2019/2020 ein entsprechendes Projekt ge-
startet. Alle fremdsprachigen Familien, mit Kindern, die im Schuljahr 
2019/2020 eingeschult wurden, konnten freiwillig davon profitieren.  
Im Frühjahr hatte Daniela Gmünder in Zusammenarbeit mit David 
Zimmermann von der Jugendarbeit, mit jeder Familie ein individuelles 
Gespräch geführt, um die Bedürfnisse abzuklären und den Kurs vorzu-
stellen. Teilweise wurden auch die Arbeitgeber involviert und infor-
miert. 12 von 19 Familien hatten am Kurs im Frühjahr 2019 teilge-
nommen.  
Das Projekt soll fester Bestandteil der Einschulungsvorbereitung wer-
den.  
 

¶ Kantonale Schulsporttage 
o Ab der 5. Klasse besuchen ausgewählte Schüler*Innen dieser Klassen 

regelmässig die kantonalen Schulsporttage. Zum Teil konnten diese je-
doch ς bedingt durch die Covid-Pandemie ς nicht stattfinden. 
 

¶ Besuchstage 
o In die Besuchstage, die es seit Jahrzehnten gibt, wurden erstmals auch 

auf die KiTa ausgeweitet. Diese öffnete ihre Türen inklusive Mittages-
sen für alle Interessierten. 

 
¶ Chalandamarz 

o Aufgrund der Covid-Pandemie fand der Chalandamarz der Schü-
ler*Innen nicht statt. Der Winterball der Oberstufenschüler*Innen An-
fang Februar hingegen wurde noch durchgeführt. 
 

¶ Theateraufführungen 
o Auch in diesem Jahr wurde ein Weihnachtstheater aufgeführt. Dieses 

wurde von den Sekundar- und Realklassen gestaltet und hiess «Die 
Weihnachtskonferenz». Das Abschlusstheater konnte aufgrund der Co-
vid-Pandemie nicht in der herkömmlichen Form durchgeführt werden.  

 
¶ Orgelkonzert 

o Am 19. September 2019 fand für die zweiten bis sechsten Klassen ein 
kommentiertes Orgelkonzert in der Katholischen Kirche St. Karl statt. 
Dieses begeisterte die anwesenden Schüler*Innen. 
 

¶ Klassenreisen/Klassenlager 
o Die Schüler*Innen der Gemeindeschule St. Moritz konnten im Berichts-

jahr kein Lager besuchen. Schulreisen/Herbstwanderungen fanden 
zum Teil statt. 
 

¶ Youth Olympic Games 
Zum dritte Mal war St. Moritz nach 1928 und 1948 olympischer Aus-
tragungsort. Die achten Klassen führten schon vor den YOG einen re-
gen Kontakt mit Schüler*Innen aus Epalinges. Im Januar 2020 besuch-
ten die achten Klassen aus St. Moritz jene in Leysin zu einer Skiwoche. 
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¶ Sexualerziehung 

o In Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeit finden Workshops statt. 

Chöre 

¶ Primarchor 
Im Berichtsjahr besuchten ungefähr 70 Kinder aus der 1.- 5. Primarklasse den 
Primarchor. 
Folgende Auftritte konnte der Primarchor geniessen: 

o Adventskonzert zum «Christmas Tree & Festive Street Lighting» vor 
ŘŜƳ .ŀŘǊǳǘǘΩǎ tŀƭŀŎŜ IƻǘŜƭ ŀƳ CǊŜƛǘŀƎΣ сΦ 5ŜȊŜmber 2019 

o Familien-Weihnachtsfeier am Dienstag, 24. Dezember 2019 
 
Der Primarchor wurde von der katholischen Kirchgemeinde St. Moritz zu 
einem Pizzaessen im Restaurant Laudinella eingeladen. 
Wegen des Coronavirus konnte das Abschlusskonzert leider nicht stattfinden. 
 

¶ Oberstufenchor 
Im Berichtsjahr besuchten knapp 60 Kinder aus der 6.- 9. Klasse den Oberstu-
fenchor. 
Folgende Auftritte konnte der Oberstufenchor geniessen: 

o Adventskonzert des Cäcilienchors und des Schulchores St. Moritz am 
Samstag, 14. Dezember 2019, und am Sonntag, 15. Dezember 2019 in 
der Kirche St. Karl 

 
Der Oberstufenchor wurde anschliessend vom Cäcilienchor zu einem Spaghetti-Plausch im Res-
taurant Sonne eingeladen. 
Wegen des Coronavirus konnte das Abschlusskonzert leider nicht stattfinden. 
 
DaZ (Deutsch als Zweitsprache)  

Insgesamt 108 Schüler*Innen haben zwischen zwei und vier Wochenlektionen DaZ erhalten. Dies 
vor allem in den zwei ersten Jahren der Primarstufe. Aber auch grössere Kinder, die vom Ausland 
her in die Schule eingetreten sind, besuchten dieses Angebot. Im Kindergarten werden ebenfalls 
DaZ-Lektionen erteilt. Dies um den Einstieg in die Schule zu erleichtern. Im Berichtsjahr waren es 
13.5 Stunden pro Woche, die von 40 Kindern besucht wurden. 

Im Kindergarten bestand im Berichtsjahr ein Ausländeranteil von 60 Prozent, was eine grosse 
Herausforderung für die Sprachförderung bedeutet. Der Unterricht für fremdsprachige Kinder 
wird per Gesetz vorgeschrieben.  

Das Ziel der Gemeindeschule St. Moritz ist es, die Kinder so zu fördern, dass sie, wenn möglich 
nach vier Jahren (zwei Jahre im Kindergarten und zwei Jahre in der Primarstufe), dem Regelklas-
senunterricht gut folgen können. Da die DaZ-Schüler*Innen oft nur während dem Schulunterricht 
mit der deutschen Sprache in Kontakt kommen, ist es eine grosse Herausforderung, die Schü-
ler*Innen so zu fördern, dass sie nach zwei Jahren DaZ-Unterricht dem Regelklassenunterricht 
angemessen folgen können. Demnach ist eine zweijährige DaZ-Förderung nicht für alle Schü-
ler*Innen ausreichend. 
Ohne Sprachkenntnisse ist es den Kindern nicht möglich, dem Unterricht zu folgen und später ei-
ne geeignete Berufslaufbahn einzuschlagen. 
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Wundertüte, Forscheratelier und Fördergruppe 

Die Gemeindeschule St. Moritz bietet seit 2002/2003 ein breit gefächertes Angebot an Bega-
bungs- und Begabtenförderung an. Ziel ist es, Schüler*Innen nach ihren individuellen Fähigkeiten 
und Interessen zu fördern. Forschendes Lernen und eigenständiges Arbeiten stehen dabei im 
Zentrum des Unterrichts. 

In der Wundertüte hat jede Klasse der Primarstufe während zehn Wochen Zeit (vier Lektionen/ 
Woche) ein individuelles Projekt durchzuführen. Anfangs Schuljahr startete die 2. Klasse a ihr 
Projekt zum Thema «Schall». Ihr erworbenes Wissen konnten die Schüler*Innen beim Bau eines 
eigenen Instruments anwenden. Bei der 3. Klasse b drehte sich alles ums Thema «Spielen». Das 
Projekt wurde durch das Erfinden eines eigenen Brettspiels abgerundet und endete mit einer 
Spielstunde zur Erprobung der entworfenen Spiele. Bei der 2. Klasse b stand die bildende Kunst 
ƛƳ ½ŜƴǘǊǳƳΦ bŜōǎǘ YǳƴǎǘƎŜǎŎƘƛŎƘǘŜ ƘŀǘǘŜƴ ŘƛŜ {ŎƘǸƭŜǊϝLƴƴŜƴ ½Ŝƛǘ ǎƛŎƘ ƛƳ ŜȄǘǊŀ ŦǸǊΩǎ tǊƻƧŜƪǘ Ŝƛƴ-
gerichteten Malatelier auch künstlerisch zu entfalten und sich mit verschiedenen Kunststilen 
auseinanderzusetzen. Abgeschlossen wurde das Projekt durch eine Ausstellung, bei der die Eltern 
eingeladen wurden. Für die Klassen der Mittelstufe II, wurde in Absprache mit den Klassenlehr-
personen, der Schwerpunkt auf den Bereich Informatik gelegt. Dabei stand die Analyse von Prob-
lemstellungen, mögliche Lösungsverfahren und die Umsetzung in Programmen im Vordergrund. 
Die Schüler*Innen der 6. Klassen erlernten die Grundlagen des Programmierens. Mit dem Pro-
gramm Scratch konnten eigene Computerspiele entwickelt werden, was bei den Schülern auf 
grosse Begeisterung stiess. Aus diesem Grund wird das Projekt im kommenden Schuljahr mit den 
zukünftigen 6. Klässler*Innen wiederholt. Die restlichen Klassen konnten dieses Schuljahr kein 
eigenes Projekt realisieren, da ihre Wundertüte-Lektionen in die Zeit des Corona-Lockdowns fie-
len.  

Ähnlich fielen auch einige Forscher-Ateliers dem Corona-Virus und der damit verbundenen be-
sonderen Lage zum Opfer. Im Ganzen konnten zwei Ateliers durchgeführt werden. Beim ersten 
ging es gruselig und gespenstig zu und her. Das Zimmer der Wundertüte wurde zu einer 
Geisterbahn umfunktioniert. Die Schüler*Innen konnten ihrer Kreativität freien Lauf lassen. 
Spinnennetze, bewegliche Skelette und beängstigende Geräusche liessen die Geisterbahn zum 
Leben erwachen. In einem zweiten Atelier fit im logischen Denken, erhielten die Teilneh-
mer*Innen Knobelaufgaben bis die Köpfe zu rauchen begannen. Insgesamt wurden 18 Schü-
ler*Innen zur Teilnahme an einem Atelier nominiert.  

Die Fördergruppe wurde in diesem Schuljahr wie bereits im vergangenen Schuljahr doppelt ge-
führt (Gruppe für Kindergarten bis 2. Klasse und Gruppe für 3. bis 6. Klasse). Dieses Jahr konnten 
Schüler*Innen ab der 3. Klasse, welche durch starke kognitive Leistungen in der Regelklasse auf-
fielen, schulhausintern durch die Lehrperson für Begabungs-/Begabtenförderung abgeklärt wer-
den. Dabei kam ein kulturfaires Verfahren zur Testung der fluiden Intelligenz zum Einsatz. Vier 
Schüler*Innen erfüllten die Anforderungen zur Teilnahme der Fördergruppe. Im Ganzen nahmen 
sieben Schüler*Innen am Unterricht der Fördergruppe (Kindergarten bis 2. Klasse) teil. Im 
Unterricht wurde vor allem das selbstständige Arbeiten mittels individueller Projekte gefördert. 
Am Unterricht der Fördergruppe (3. bis 6. Klasse) nahmen ebenfalls sieben Schüler*innen teil. 
Der Themenschwerpunkt lag im Bereich «Rätsellösen». Dabei wurden Ideen für einen eigenen 
Escape-Room entwickelt. Leider musste der Unterricht der Fördergruppen im zweiten Semester 
wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden.  
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Kompaktwoche Französisch/Italienisch  

Aufgrund der Covid-Pandemie fanden keine Kompaktwochen statt. Diese mussten 
kurzfristig abgesagt werden. 

 
Scoula Sportiva  

An der Scoula Sportiva wurden 27 Talentschüler*Innen unterrichtet. Folgende Talentbereiche 
konnten angeboten werden: Freestyle Ski, Ski Alpin, Eishockey, Langlauf, Skeleton und Musik. Für 
alle Austretenden wurde eine Anschlusslösung gefunden. Von den sechs aus dem 9. Schuljahr 
Austretenden haben zwei die Mittelschulprüfungen erfolgreich bestanden und traten ins Gymna-
sium bzw. in die Fachmittelschule ein. Zwei gingen ins 10. Schuljahr nach Samedan und zwei be-
gannen eine Lehre. Von der 2. Sek haben drei die Gymnasiumprüfung absolviert und erfolgreich 
bestanden. Sie besuchen nun das Gymnasium. Ein Schüler musste infolge Aufgabe des 
Spitzensports unsere Talentschule verlassen und besucht nun die 3. Sek in Pontresina. 

Die Zusammenarbeit mit den Sport-/Musikpartnern wurde optimiert und intensiviert. Das 
Angebot sowie das Engagement der Partner sind sehr gross. 

Die Lockdownphase konnte dank der bereits vorhandenen Schülerlaptops und der Office365-
Lizenzen problemlos mit Fernunterricht bewältigt werden. 

 
Kindertagesstätte St. Moritz (KiTa) 

Der Start in das Schuljahr 2019/20 ist positiv verlaufen. Bereits in Periode I konnte ein Zuwachs 
von 4% an Betreuungsstunden verzeichnet werden. Dieser Trend setzte sich in Periode II und 
Periode III weiter, die Zahlen stiegen in den Wintermonaten im Vergleich zum Vorjahr um rund 
10% bzw. 19%. Die Kapazitätsgrenzen von 50 Mittagessen wurden damit am Montag und 
Dienstag erreicht.  

Und dann kam Corona und mit dem Virus und damit eine grosse Unsicherheit und viele 
Veränderungen. Während dem Lockdown bot die KiTa St. Moritz, für Familien in 
systemrelevanten Berufen, eine Notfallbetreuung an. Dieses Angebot wurde von vier Familien 
genutzt, darunter eine Familie aus Pontresina. Während die Kinder im Homeschooling 
unterrichtet wurden, blieb die KiTa durch tägliche Corona Bastel- bzw. Aktivitätsideen, welche 
auf Facebook und der Webseite publiziert wurden, mit den Kindern in Kontakt.  

Nach den Mai-Ferien konnte der reguläre KiTa-Betrieb wiederaufgenommen werden, mit einem 
Covid19-angepassten Schutzkonzept. Dieses neue Konzept hat sich in dieser ausserordentlichen 
Situation bewährt, verlangte aber, vor allem im personellen Bereich, mehr Ressourcen ab. Nur 
dank ausserordentlicher Flexibilität und Einsatzbereitschaft von Seiten der Mitarbeitenden 
konnte diese letzte Periode mit der gleichbleibenden Mitarbeiterzahl durchgestanden werden. 
Die Anmeldungen für die letzte Schulperiode verlief, trotz Corona, ebenfalls sehr positiv mit 
einem Zuwachs von 16% im Vergleich zum Vorjahr.  

Im gesamten Schuljahr 2019/20 verzeichnet die KiTa mit 15'358 Betreuungsstunden etwa 
gleichviel wie im Vorjahr (15'994), trotz Lockdown in Periode IV. Bei den Mittagessen liegt die 
½ŀƘƭ Ƴƛǘ пΩплл 9ǎǎŜƴ Ŝǘǿŀǎ ǳƴǘŜǊ ŘŜƳ {ǘŀƴŘ ŘŜǎ ±ƻǊƧŀƘǊŜǎ όрΩнллύΦ IƛŜǊ ǎƛƴŘ ŘƛŜ CƻƭƎŜƴ ǾƻƳ 
Lockdown klar erkennbar.  

In der Ferien-KiTa sind die Zahlen der Betreuungsstunden gestiegen. In den zehn Ferienwochen 
(zwei Wochen Weihnachten/Neujahr, zwei Wochen März, sechs Wochen Sommerferien) wurden 
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ǊǳƴŘ оΩмлл .ŜǘǊŜǳǳƴƎǎǎǘǳƴŘŜƴ ǊŜƎƛǎǘǊƛŜǊǘΦ 5ƛŜǎ ŜƴǘǎǇǊƛŎƘǘ ŜƛƴŜƳ tƭǳǎ Ǿƻƴ ǊǳƴŘ нл҈Φ 5ŀǎ YƻƴȊŜǇǘ 
mit den Themen-Wochen bewährt sich und wird für die Zukunft weiter ausgebaut.  

 
Logopädie 

Das Logopädieangebot wird regional gelöst. Die Buchhaltung und Rechnungsstellung laufen über 
das Schulsekretariat und die Kasse der Gemeinde St. Moritz. Ein Revisorenteam begutachtet 
einmal jährlich die Arbeiten. Die Kosten werden gemäss Einwohnerzahlen auf die Gemeinden Sils 
ς S-chanf verteilt.  

 
Schulsozialarbeit 

Karin Marxer hat das siebte Jahr als Schulsozialarbeiterin absolviert. Sie hat die Schule auf Ende 
Schuljahr 2019/2020 verlassen. Für das neue Schuljahr wird eine regionale Lösung gesucht. 
 
Fortbildungskurse - Teamtag 

Die St. Moritzer Lehrpersonen besuchen regelmässig Schweizerische und Bündner 
Weiterbildungskurse. Zum Schulstart fand ein obligatorischer Teamtag statt, mit Weiterbildung 
am Morgen. Am Nachmittag vergnügte sich das Team mit Spiel und Spass am Wasser. 

 
G7 ς Treffen der Schulträger der (ehemals) sieben grössten Schulgemeinden in GR 

Die Schulleitungen und Schulräte der sieben grössten Schulgemeinden im Kanton Graubünden 
treffen sich jährlich zum Gedankenaustausch. Am 14. November 2019 fand diese Sitzung in 
St. Moritz statt. 

 
Personelles 

Die Rekrutierung von neuen Lehrpersonen bereitete keine grossen Sorgen. Die Gemeindeschule 
St. Moritz kann meist aus mehreren Bewerbern auswählen. Zudem ς und dies ist keine 
Selbstverständlichkeit ς verfügt die Schule immer über gut ausgebildete Lehrpersonen mit EDK 
anerkanntem Diplom. 

 

Mehrere Lehrkräfte verliessen die Gemeindeschule St. Moritz per Ende Schuljahr 2019/2020: 

ü Calise Angela Frühpension 

ü Deininger Reto Frühpension 

ü Imwinkelried Joe Frühpension 

ü Menghini Katrin Frühpension 

ü Venzin Hilde Pension 

ü Vontobel Andrea Mutterschaft 
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Für langjährige Dienste an unserer Schule konnten geehrt werden:  

ü Bischoff Daniela 20 Dienstjahre 

ü Bischoff Armon  20 Dienstjahre 

ü Simonett Anna-Tina 15 Dienstjahre 

ü Brasser Caroline 10 Dienstjahre 

ü Strimer Romana 10 Dienstjahre 

ü Weidmann Gian Reto 10 Dienstjahre 

ü Menghini Katrin 10 Dienstjahre 

Dafür konnten nachfolgende Lehrpersonen auf den 1. August 2019 für die 
Gemeindeschule St. Moritz engagiert werden: 

ü Costa Alexandra Primarlehrperson 

ü Lechmann Selina Primarlehrperson 

ü Marugg Adrian Oberstufenlehrperson 

ü Türke Marlen Primarlehrperson 

ü Ventura Daria Primarlehrperson 

ü Weisstanner Ladina Primarlehrperson 

Besonderes 

Die Gemeindeschule St. Moritz bietet den Oberstufenschüler*Innen die Möglichkeit, sowohl die 
SIZ-Prüfung (das Schweizerische Informatik Zertifikat) zu erwerben, wie auch das KET/PET 
(Cambridge English Exam) zu erarbeiten. 

Dank 

Die Schulleitung dankt allen, an der Schule beteiligten Personen, die zum guten Schuljahr 
beigetragen haben, vor allem: 

ü allen Lehrpersonen für ihren unermüdlichen Einsatz, 

ü allen Hauswarten und der Sekretärin, deren Arbeit für die Schülerschaft 
und dem Lehrpersonal die nötigen guten Rahmenbedingungen schafft, 

ü allen Behörden, die sie mit ihrer Unterstützung in ihrer Arbeit bestätigen, 
insbesondere dem Schulrat. 

 
Die Schulleiter: 

Daniela Gmünder-Frizzoni 

Barbara Camichel-½ΨƎǊŀƎƎŜƴ 

Andrea Vondrasek 
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3 BAUDEPARTEMENT 

 

3.1 Bauamt 

3.1.1 Projektentwicklung 

Die diversen Grossprojekte wie das geplante neue Alterszentrum Du Lac, das Bildungszentrum 
Grevas, die Entwicklung des Signalareals, die Abklärungen um einen möglichen Standort einer re-
gionalen Eishalle, die laufenden Arbeiten im Rahmen der Ortsplanungsrevision, die Erweiterung 
des Segantini Museums oder die Umnutzung der Reithalle, wurden intensiv bearbeitet und disku-
tiert. Sie haben das 2019 sehr stark geprägt.  
Im Schatten dieser grossen Projekte und oftmals nur von Anliegern bemerkt, vergleichbar mit ei-
nem Grundrauschen eines Baches, werden durch das Bauamt eine Vielzahl an verschiedenster 
Projekte für den periodischen Unterhalt abgewickelt. Neben der Sanierung von Strassen, Kunst-
bauten und Werkleitungen gehören auch Projekte zum Schutz vor Naturgefahren, Verkehrspro-
jekte, Umbauten von Haltestellen, Unterhaltsarbeiten an Liegenschaften, Naturschutzprojekte 
und Arbeiten zu Gunsten der Touristischen Infrastruktur dazu. Mit diesen Projekten stellt das 
Bauamt den langfristigen Erhalt und die Funktionstüchtigkeit der Infrastruktur sicher.  
Auf einer weiteren Ebene, praktisch unsichtbar, werden vom Bauamt und deren Mitarbeitern 
eine Vielzahl von zusätzlichen Arbeiten ausgeführt. Diese haben einen repetitiven Charakter, sind 
aber nicht minder bedeutsam. Es sind die Arbeiten zum laufenden Unterhalt und zur Pflege der 
Infrastruktur. Sie garantieren jederzeit die Gebrauchsfähigkeit und Sicherheit von Leitungen, 
Strassen, Wegen, Spielplätzen und Liegenschaften. Diese, oftmals auch als kleiner Unterhalt be-
zeichneten Arbeiten, beeinflussen nicht nur die Gebrauchstauglichkeit und Sicherheit, sondern in 
grossem Masse auch die Lebensdauer unserer Infrastrukturen und damit die langfristige Unter-
halts- und Investitionsplanung. Die Investition von Heute bedingt den laufenden Unterhalt von 
Morgen. Und die Güte des periodischen Unterhalts entscheidet, wann eine erneute Reinvestition 
fällig wird.  
 
Alterszentrum Du Lac 

Das Projekt Alterszentrum Du Lac setzt sich aus mehreren Teilprojekten zusammen. Ergänzend 
zum Pflegebereich werden Alterswohnungen geplant, welche von den Dienstleistungen der 
Alterspflege direkt profitieren können. Das Areal wird mit einer öffentlichen Tiefgarage, einer 
Zentrale für das Fernwärmenetz der SME und einem Baufeld für ein späteres Dienstleistungs- und 
Wohngebäude ergänzt. Der Strassenverlauf der Via Giovanni Segantini wird angepasst und die 
geltende Zone mit einer Spezialzone den neuen Anforderungen angepasst. Das Projekt für das 
Alterszentrum wird durch die drei Gemeinden Sils, Silvaplana und St. Moritz gemeinsam getra-
gen, das Strassenprojekt ist alleinige Sache der Gemeinde St. Moritz. Das Planungsteam hat die 
verschiedenen Teilprojekte in Zusammenarbeit mit der Baukommission Alterszentrum Du Lac, 
der Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin (SGO) als künftige Betreiberin, der Bauherren-
vertretung und dem Bauamt bearbeitet. Im Mittelpunkt stand dabei ein vollständiges Bauprojekt 
mit Kostenvoranschlag als Grundlage für die dem Stimmvolk zu unterbreitende Botschaft. Ein 
wichtiger Teil war dabei die Zusammenarbeit mit der SGO. Vertreten durch Mitarbeitende des 
Spitals und des Pflegeheims Promulins konnte die SGO so einen wesentlichen Teil zur Integration 
der Betriebsabläufe in das Bauprojekt beitragen. Gleichzeitig zum Bauprojekt wurde die mögliche 
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Arealentwicklung aufgezeigt. Diese wurde auf den Masterplan St. Moritz Bad abgeglichen. Mit 
der Ausarbeitung der entsprechenden Planungsmittel konnte die notwendige Anpassung der 
Nutzungsplanung für die kantonale Vorprüfung und das nachfolgende öffentliche Mitwirkungs-
verfahren ausgearbeitet werden. Die Frage betreffend einen gemeinsamen Standort des Pflege-
heims für das gesamte Oberengadin wurde nochmals intensiv diskutiert. Die Gemeinden spra-
chen sich jedoch mit Überzeugung für zwei Standorte in Samedan und St. Moritz aus. 
Für die Ausarbeitung der Botschaft an das Stimmvolk wurde, ergänzend zum Baukredit und der 
Teilrevision der Ortsplanung, die interkommunale Zusammenarbeit zwischen Sils, Silvaplana und 
St. Moritz mit einem Anschlussvertrag geregelt. 
Am 24.11.2019 genehmigte die Stimmbevölkerung von St. Moritz die Anpassung der Nutzungs-
planung, den Baukredit sowie den Anschlussvertrag für den Bau des Alterszentrums Du Lac mit 
grossem Mehr. Dies taten auch die Anschlussgemeinden Sils und Silvaplana an ihren Gemeinde-
versammlungen, praktisch ohne Gegenstimmen. 
Trotz sich abzeichnenden Beschwerden gegen die Nutzungsplanung hofft das Bauamt, das Ver-
fahren rasch vorantreiben zu können, damit auch die Baueingaben für die Strasse und das Alters-
zentrum behandelt und bewilligt werden können. 
 

 
Abb.: Visualiserung des neuen Alteszentrum Du Lac  

 
Bildungszentrum Grevas 

Für den Neubau des Schulhauses Grevas wurde Ende 2018 ein Wettbewerb ausgeschrieben, 
welcher anfangs 2019 juriert wurde. In einem zweistufigen Verfahren wurde für das Areal Grevas 
ein breites Spektrum an Lösungsansätzen erarbeitet. Die Wettbewerbsresultate wurden vom 24. 
bis zum 30. April im Schulhaus Grevas öffentlich ausgestellt. Trotz den durch das Beurteilungs-
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gremium festgestellten und gewürdigten Qualitäten des Siegerprojektes hat die Jury 
Empfehlungen für eine Überarbeitung abgegeben. Die grundsätzliche Überarbeitung hat von 
April bis Juni stattgefunden; weitere Empfehlungen sollen später ins Vorprojekt eingearbeitet 
werden. Im Nachgang zur Überarbeitung hat die Kommission Bildungszentrum Grevas zusammen 
mit der Schule das Raumprogramm nochmals kritisch hinterfragt und die Aufgabenstellung be-
reinigt. Parallel zum Neubauprojekt wurde das Rückbaukonzept der bestehenden Schulanlage mit 
der Entsorgung der Altlasten und die Standortevaluation für das notwendige 
Schulraumprovisorium ausgearbeitet. Weitere Überlegungen wurden zur Integration von Dritt-
projekten wie der Fernwärmelieferung, eines zentralen Standortes für die Glasfasertechnologie 
oder der Erneuerung der Trafostation gemacht. Mit Ausbau der Seewärmeanlage könnte nicht 
nur das zukünftige Bildungszentrum mit Wärme versorgt werden, sondern auch grössere Wär-
mebezüger des Dorfes. 
Auf der Grundlage des überarbeiteten und angepassten Raumprogrammes wurden die zu erwar-
tenden Kosten errechnet. Diese setzen sich einerseits aus den Kosten für den Bau des neuen Bil-
dungszentrums aber auch aus den Kosten für den Abbruch des bestehenden Schulhauses sowie 
die während der Bauzeit notwendigen Provisorien zusammen. Abschliessend wurden anhand des 
bereinigten Raumprogrammes noch einmal alternative Schulstandorte geprüft und bewertet. Die 
Erkenntnisse der Standortabklärung sowie der Kostenschätzung bilden die Grundlage auf der die 
Botschaft für die Volksabstimmung erarbeitet wird. 
 
Parkhaus Quadrellas 

Es ist vorgesehen, das Parkhaus Quadrellas einer Sanierung zu unterziehen. Die 
sicherheitsrelevanten und haustechnischen Anlagen genügen den Anforderungen nicht mehr; es 
ist damit zu rechnen, dass das Parkhaus bei einem Ausfall gewisser technischer Anlagen ohne 
Verzug geschlossen werden muss. Entsprechende Ersatzteile stehen nicht mehr zur Verfügung. 
Die Sicherheit ist aber jederzeit zu gewähren. Die Planerleistungen dazu wurden ausgeschrieben.  
Eine Vergabe ist trotz vorliegender Zuschlagsempfehlung nicht erfolgt. Der Gemeinderat hat 
gefordert, dass die Sanierung des Parkhauses auf das Gesamtverkehrskonzept (GVK) von St. 
Moritz abgestimmt und die Aufwendungen minimiert werden müssen. Die Planerleistungen zum 
GVK werden im Frühsommer ausgeschrieben, die Bearbeitung des GVK dauert bis Frühling 2022. 
Für die Sanierung des PH Quadrellas wurde zwischenzeitlich eine Kommission gebildet, welche 
ihre Arbeit aufgenommen hat. Wann und in welchem Umfang nun Sanierungsarbeiten anstehen, 
ist derzeit offen. Sollten grössere Eingriffe in die Substanz und Haustechnik notwendig sein, 
könnte eine Auslagerung der darüber liegenden Nutzungen von Polizei und Gericht nach wie 
vorangezeigt sein. Ein möglicher Standort für diese temporären Bauten wäre die Plazza Rosatsch. 
Machbarkeitsüberlegungen dazu liegen vor. Aufgrund der Standortanforderungen der Polizei 
wäre der Ort geeignet.  
 
Reithalle 

Nachdem die Reithalle im Jahre 2013 aus Sicherheitsgründen im Winter gesperrt werden musste, 
hat diese in den vergangenen Jahren immer wieder Zwischennutzungen erfahren. Im Sommer 
wurde die Halle kurzfristig für Events, die Annex Bauten zum Einstellen von Maschinen und 
Geräten genutzt. Mit der öffentlichen Ausschreibung für eine private, kulturelle Nutzung der 
Reithalle glaubte die Gemeinde, eine nachhaltige Umnutzung und Entwicklung der Reithalle zu 
ermöglichen. Nachdem eine private Projektentwicklung zu wenig konkrete Ergebnisse zeigte, 
wurde das Verfahren jedoch abgebrochen. Mit der kantonalen Denkmalpflege wurde vor Ort die 
Qualität der Hallenkonstruktion erläutert und beschlossen, den Erhalt der Halle durch die 
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Gemeinde sicherzustellen. Die «Kommission Reithalle» wurde beauftragt, Nutzungsmöglichkeiten 
abzuklären und ein mögliches Vorgehen für eine nachhaltige Projektentwicklung aufzuzeigen. Die 
Gemeinde wird nun in einem Konkurrenzverfahren die Projektierung für den Erhalt der Halle 
einleiten und daraufhin die notwendigen Kredite beim Stimmvolk beantragen. 
 
Camping 

Für den Betrieb des Campings St. Moritz besteht mit dem TCS bis Herbst 2021 ein Mietvertrag. Im 
Herbst 2020 wurde der Betrieb des Campings neu ausgeschrieben. Für die neue Betriebszeit 
stehen Investitionen an, welche auch den Bereich des gemeinsamen Grundeigentums betreffen 
könnten. Sobald das weitere Vorgehen, die notwendigen planerischen Eingriffe und die 
Betroffenheit der Bürgergemeinde klar sind, wird eine Information erfolgen. 
 
Personal 
 
Mutationen 
Pensionierungen: 
¶ Keine  

Interne Wechsel 
¶ Keine  

Eintritte: 
¶ Keine 

 
Weiterbildung 
¶ Keine 

 

3.1.2 Baupolizei / Raumplanung 
Baupolizei 

Corona, Corona und nochmals Corona -  Möglicherweise mag man dieses Wort bald nicht mehr 
hören oder lesen, schränkt es doch den Alltag von uns allen im beruflichen aber auch im privaten 
Umfeld erheblich ein. Für den Bereich Baupolizei / Raumplanung bedeutete der Erlass der ersten 
konkreten Schutzmassnahmen durch den Bundesrat und den Kanton im März 2020 wesentliche 
Umstellungen, denen durchaus positive Aspekte abgerungen werden können. Viele Abläufe 
konnten optimiert werden und es kam zu einem eigentlichen «Digitalisierungsschub». Durch den 
Einsatz einer dafür vorgesehenen Software, welche auf der Gemeindeverwaltung schon seit 
einigen Jahren in Betrieb ist, konnten der Baukommission die Sitzungsdokumente erstmals zur 
Vorbereitung vor Sitzungsbeginn digital zur Verfügung gestellt werden, Besprechungen konnten 
zeitnah per Videokonferenz abgehalten werden und über das Aufschalten der Baugesuche online 
während der Auflagefrist wird nachgedacht. 

Letztes Jahr befasste sich das Bundesgericht mit der Frage, ob der Wiederaufbau altrechtlicher 
Wohnungen i.S.v. Art. 11 Abs. 2 Zweiwohnungsgesetz des Bundes (ZWG) auch in Kombination mit 
einer Erweiterung von 30% der vorbestandenen Hauptnutzfläche (HNF) i.S.v. Art. 11 Abs. 3 ZWG 
erfolgen darf. Das Bundesgericht hat den, die Gemeinde Samedan betreffenden Fall am 8. Mai 
2020 beurteilt. Es kam in ihrem Urteil zum Schluss, dass Art. 11 Abs. 3 ZWG nur auf die 
Erweiterung von altrechtlichen Bauten anwendbar ist. Das Fortbestehen, d.h. Wiederaufbau und 
Erweiterung können nicht kumuliert werden. Dieses Urteil war für die Bauherrschaften, welche 
sich bereits mitten in der Planung des Bauvorhabens, welche eine Kombination von Abbruch und 
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Wiederaufbau inkl. Erweiterung der altrechtlichen HNF von 30% vorsahen, einschneidend. Ihnen 
blieb nichts Anderes übrig, als die Abbruch- und Wiederaufbauprojekte auf die vorbestandene, 
altrechtliche HNF zu beschränken oder die wiederaufzubauenden Wohnungen als 
Erstwohnungen zu deklarieren, welche diese einer Erstwohnungsverpflichtung nach Art. 7 Abs. 1 
lit. a ZWG unterstellt würden. Für die Baubehörde war dieses Urteil wegweisend. Es hat die 
Antwort zur einleitend erwähnten Frage gebracht und für Rechtssicherheit gesorgt.  
Das Bundesgericht beantwortete hingegen die Frage ob und inwieweit eine 
Standortverschiebung beim Wiederaufbau zulässig ist hingegen etwas weniger klar. Das 
Verwaltungsgericht des Kanton Graubünden, welches den einleitend erwähnten Fall in der 
Gemeinde Samedan vor dem Bundesgericht zu beurteilen hatte, ging davon aus, dass der 
Wiederaufbau i.S.v. Art. 11 Abs. 2 ZWG auf derselben Parzelle stattfinden und die Identität der 
Ersatzbaute in örtlicher Hinsicht wahren müsse. Es stützte sich dabei auf die Praxishilfe zum ZWG 
des Kantons Bern, welche im Gegensatz zur Vollzugshilfe des Departements für Volkswirtschaft 
und Soziales Graubünden (DVS) zum ZWG ausdrücklich Bezug zur Botschaft zum ZWG und zum 
Begriff der "geringfügigen Standortverschiebung" nimmt.  
Die Praxishilfe des Kantons Bern hält fest, dass eine Standortverschiebung auf derselben Parzelle 
innerhalb der Bauzone geringfügig sei. Das Bundesgericht hielt im Wesentlichen fest, dass eine 
räumliche Verschiebung einer Ersatzbaute insoweit zulässig resp. «noch» geringfügig sei, als die 
Identität der Ersatzbaute in örtlicher Hinsicht gewahrt bleibe. Dies war beim betreffenden 
Bauvorhaben in Samedan der Fall, dort überschneide sich der Standort des geplanten 
Wohnhauses teilweise mit dem Grundriss des altrechtlichen Wohnhauses. Diese Auslegung sei 
mit Art. 75b Bundesverfassung (BV) vereinbar, weil mit einer solchen Verschiebung kein 
Landverschleiss erfolge, keine Ein- oder Umzonung vorgenommen werden müsse, keine 
Zersiedelung oder Beeinträchtigung des Ortsbilds erfolge und auch keine einheimischen Familien 
aus ihrer Wohnung verdrängt würden. Ein Verbot der räumlichen Verschiebung würde dagegen 
den raumplanerischen Zielen der haushälterischen Bodennutzung und der inneren Verdichtung 
zuwiderlaufen, weil dadurch auf derselben Parzelle keine weitere Baute platziert werden könnte. 
Somit besteht ein gewisser Handlungsspielraum bei Standortverschiebungen beim Wiederaufbau 
altrechtlicher Wohnbauten innerhalb des gleichen Grundstücks. 
 
Im Berichtsjahr 2020 wurden 172 Baubewilligungsverfahren (2019: 203) durchgeführt. 28 
Baukommissionssitzungen waren für die Behandlung der Baugesuche notwendig. Es handelte 
sich dabei um 7 Baugesuche für Neubauten, 20 Ersatzbauten, 8 Erweiterungen, 56 Umbauten, 12 
temporäre Bauten, 24 Reklameanlagen und 35 für Infrastrukturbauten- und Anlagen ausserhalb 
der Bauzonen sowie andere, spezielle Baubewilligungsverfahren. Zusätzlich wurden noch 10 
Gesuche um vorläufige Beurteilungen /Vorentscheide behandelt. 
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Abb. Baugrube zweier privaten Bauvorhaben für den Abbruch und Wiederaufbau altrechtlicher Wohnhäuser in Verbindung mit einer 
Erweiterung von 30% der vorbestandenen HNF. Beinahe die letzten Projekte für solche Vorhaben die bewilligt werden konnten (Bauamt 
St. Moritz) 

Koordinationspflichtige Zusatzbewilligungen 

Für die Umsetzung eines Bauvorhabens muss vor Baubeginn eine Baubewilligung eingeholt 
werden. Für die Bauherrschaft oder die beauftragten Planer ist die Ausarbeitung eines 
vollständigen und korrekten Baugesuchs in der Regel mit einem hohen planerischen und 
zeitlichen Aufwand verbunden. Die Plangrundlagen und Nachweise müssen bereits einen sehr 
hohen Detailierungsgrad aufweisen, denn schlussendlich muss nach diesen gebaut werden! Die 
Einreichung der eigentlichen Gesuchsunterlagen für die Prüfung des Bauvorhabens durch die 
Gemeinde ist nur ein Aspekt ς je nach Grösse und Art des Bauvorhabens sind zusätzlich 
zusammen mit dem Baugesuch eine Reihe von Gesuchen für Spezialbewilligungen wie Gesuche 
für Brandschutzbewilligungen, Wärmepumpenanlagen mit Erdsonden, Zufahrten in 
Kantonsstrassen etc. einzureichen.  
 
Viele Gesuche für solche Zusatzbewilligungen sind koordinationspflichtig. Das heisst, dass sie 
zusammen mit dem Baugesuch zu publizieren sind. Die Entscheide / Verfügungen der prüfenden 
Fachstelle sind zusammen mit der kommunalen Baubewilligung den Verfahrensbeteiligten zu 
eröffnen. Somit ist es wichtig, dass diese Gesuche für die sogenannten koordinationspflichtigen 
Zusatzbewilligungen von Anfang an zusammen mit dem Baugesuch eingereicht werden. Diese 
dürfen nicht nachgereicht werden. Die Einreichung eines von Anfang an vollständigen 
Baugesuchs beschleunigt das Baubewilligungsverfahren, da nicht Akten und Gesuche 
nachgefordert werden müssen. Dieser zusätzliche Aufwand, den Bauherrschaften und Planer bei 
der Ausarbeitung der Baueingabe auf sich nehmen müssen, kann erheblich sein. Dieser lohnt sich 
aber im Endeffekt, da die Dauer des Baubewilligungsverfahren dadurch positiv beeinflusst wird 
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und Einsprachen, welche das Fehlen solcher koordinationspflichtigen Zusatzbewilligungen 
beanstanden, können vermieden werden. 
 
 

Abb. Baueingabe Alterszentrum Du Lac inkl. Gesuche für die koordinationspflichtigen Zusatzbewilligungen (Bauamt St. Moritz) 

 
Raumplanung 
 
Totalrevision der Ortsplanung / kommunales, räumliches Leitbild 

Die Ausarbeitung des kommunalen räumlichen Leitbildes (KRL) ist erfolgt. Die Unterlagen liegen 
zur Vernehmlassung beim Kanton. Neben Nutzungsempfehlungen für verschiedenste wichtige 
Entwicklungsbereiche der Gemeinde werden die Themen See mit dem Uferbereich und Verkehr 
vertieft bearbeitet. Die Planung zur Nutzungs- und Gestaltungsstudie See läuft und erste 
Gespräche mit der Pro Lej da Segl und der Uferschutzkommission wurden geführt.  
 
Teilrevisionen der Nutzungsplanung 

Gewässerraumausscheidung 

Im Berichtsjahr 2020 hat das Bauamt unter Beizug externer Spezialisten und Planer die im 
Vorprüfungsbericht des Kantons Graubünden aufgeführten Hinweise und Bemerkungen 
ausgewertet und bearbeitet. Diese wurden in der überarbeiteten Planung berücksichtigt. In den 
Monaten Februar und März 2021 findet die öffentliche Mitwirkungsauflage statt. Die 
Ausscheidung der Gewässerräume soll im Rahmen des durch die Stimmbevölkerung zu fällenden 
Beschlusses bezüglich der erforderlichen Teilrevision der Ortsplanung noch im Jahre 2021 
erfolgen. Im Anschluss daran findet das Genehmigungsverfahren durch die kantonale Regierung 
statt.   
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Projektbezogene Nutzungsplanungen 

Serletta Süd 

Das Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden hatte am 2. Dezember 2019 die Urteile zu den 
gegen den Genehmigungs- und Beschwerdeentscheid der kantonalen Regierung erhobenen 
Beschwerden gefällt. Das Verwaltungsgericht hat die vier Planungsbeschwerden der 
benachbarten Liegenschaftseigentümer abgewiesen und damit den Volksentscheid der St. 
Moritzer Stimmbürger für die Teilrevision der Ortsplanung Serletta Süd geschützt. Die 
unterlegenen Parteien haben von ihrem Recht Gebrauch gemacht und die Urteile des 
Verwaltungsgerichts an das Bundesgericht weitergezogen. Das Urteil des Bundesgerichts ist noch 
ausstehend. Trotzdem besteht eine genehmigte, aber nicht rechtskräftige Planung, welche 
bereits zum jetzigen Zeitpunkt Grundlage für die Einreichung und Prüfung von Baugesuchen 
bildet.  
 
Teilrevision der Ortsplanung Beschneiung Hahnenseeabfahrt 

Im Sommer 2020 wurden in Zusammenarbeit mit einer Moorspezialistin vertiefte Abklärungen 
bezüglich der Vereinbarkeit des Beschneiungsprojekts der Hahnenseeabfahrt mit den im 
Beschneiungsperimeter auftretenden Moore vorgenommen. Ein entsprechender Bericht wurde 
dem Kanton Graubünden eingereicht. Aus diesem geht hervor, dass das Beschneiungsprojekt 
nicht im Wiederspruch zu den Schutzbestimmungen der Moore steht. Die beiden 
Standortgemeinden St. Moritz und Silvaplana sowie die Corvatsch AG erwarten im Jahr 2021 
einen positiven Genehmigungsentscheid der beschlossenen Teilrevision der Ortsplanung. 
 
Hotel Salastrains 

Das Teilgebiet Salastrains oberhalb von St. Moritz Dorf wird seit den Ursprüngen des 
Wintertourismus von zahlreichen Gästen und Einheimischen intensiv als Naherholungsgebiet und 
für die Ausübung von Wintersport genutzt. Ein Hotelbetrieb, verschiedene 
Gastwirtschaftsbetriebe, die Skischule und das Zielgelände der jährlich stattfindenden 
Weltcuprennen haben sich in diesem Gebiet über die Jahre hinweg angesiedelt und etabliert. Für 
die touristische Entwicklung von St. Moritz ist die langfristige Sicherstellung dieser Nutzungen 
von grosser Bedeutung. Diese Nutzungen liegen in einem hohen öffentlichen Interesse. Der 
Gemeindevorstand hat entschieden, im Rahmen einer Teilrevision der Ortsplanung über dieses 
Gebiet die planerischen und rechtlichen Voraussetzungen für die Erhaltung und 
Weiterentwicklung dieses touristisch intensiv genutzten Teilgebiets Salastrains zu schaffen. 
 
Weitere Planungen 

Zahlreiche weitere Nutzungsplanungen stehen derzeit im Gespräch. Ausbauabsichten von 
Hotelbetreibern, Arealentwicklungen und private Bauvorhaben, welche nicht mit der derzeit 
gültigen Nutzungsplanung vereinbar sind, erfordern die Anpassung der Nutzungsplanung.  
 
Folgeplanungen 

Quartierplan Bäderzentrum 

Die Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin (SGO), und die Klinik Gut AG teilten am 2. Juli 
2020 mit, dass sie eine Absichtserklärung unterzeichnet hätten, um ihre bestehende 
Zusammenarbeit zu vertiefen und eine neue gemeinsame Klinik für den Bewegungsapparat am 
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Standort des Spitals Oberengadin in Samedan zu betreiben. Dieser Umstand führte dazu, dass das 
Quartierplanverfahren für eine Konkretisierung / Teilrevision des Quartierplans Bäderzentrum im 
Bereich des Baufelds «Konzert- und Konferenzzentrum» nicht weiter vorangetrieben, aber auch 
nicht offiziell abgebrochen wurde. Es wurde damit gerechnet, dass das erwähnte Baufeld, neben 
dem Standort Serletta Süd, höchstens noch für die Realisierung einer Permanence von Interessen 
sei. Im Dezember 2020 änderte sich die Situation wiederum. Die Verhandlungen zwischen der 
SGO und der Klinik Gut AG wurden abgebrochen. Nach diesem Entscheid, steht das Baufeld 
«Konzert- und Konferenzzentrum» für den Neubau der Klinik Gut wieder im Fokus aller 
Beteiligten. Das Quartierplanverfahren soll im Jahr 2021 zügig vorangetrieben werden, damit 
baldmöglichst die planerischen Voraussetzungen für die spätere Prüfung des eigentlichen 
Baugesuchs vorhanden sind. Der Entscheid der SGO und der Klinik Gut AG, die Verhandlungen 
und Gespräche für das Betreiben einer gemeinsamen Klinik abzubrechen, ist zwar bedauerlich, 
aber die Gemeinde begrüsst es trotzdem ausserordentlich, dass der Baustandort im Bäderareal 
auf Gemeindegebiet St. Moritz wieder im Fokus für den Klinikneubau steht. So könnten die 
äusserst wichtigen Arbeitsplätze in der Gemeinde gehalten werden.  
 
Personal 

Mutationen 

Pensionierungen: 
¶ keine 

Abgänge: 
¶ keine 

Eintritte: 
¶ Ricardo Neto da Fonseca unterstützt die Baupolizei im Stunden-Pensum während seinem 

Studienjahr an der Berufsmittelschule Samedan bei der Digitalisierung des Baugesuchs-
Archiv. Zudem unterstützt er bei Bedarf das Sekretariat. 

Jubiläen: 
¶ 30 Jahre: Ruth Schär 

Weiterbildung 

¶ Keine 

 
Ausblick 2021 

Zahlreiche private- und öffentliche Bauvorhaben stehen derzeit zur Diskussion resp. sind in 
Planung. Diese Bauvorhaben sind nicht immer mit den bestehenden Vorschriften des Bau- und 
Planungsrechts der Gemeinde vereinbar. Das Jahr 2021 könnte somit durch weitere, neue 
Raumplanungen (OP-Teilrevisionen, Quartierplanungen) geprägt werden. Eine konstante Anzahl 
Baugesuche wird prognostiziert. 
 

3.1.3 Strassenunterhalt / Entwässerung / Abfall 

Rückblick 2020 
Der Beginn der Bausaison stand, wie überall ganz im Zeichen von Corona und den damit 
verbundenen Auflagen zum Schutz der Arbeiter auf der Baustelle. Rückblickend muss von einer 
grossen Erleichterung gesprochen werden, dass die Baustellen mehrheitlich, teilweise mit etwas 
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zeitlicher Verzögerung begonnen, die Arbeiten ohne Unterbrüche ausgeführt werden konnten; es 
zu keinen Erkrankungen in den Bauequipen kam und auch keine Baustopps ausgesprochen 
werden mussten. Die Unternehmer habe mit einer konsequenten Umsetzung der Schutzkonzepte 
und der Sensibilisierung ihrer Mitarbeiter wesentlich dazu beigetragen, wofür wir ihnen ganz 
herzlichen danken möchten.  
Daneben führte die Pandemie dazu, dass sich das Bauamt in «seiner Hauptbausaison» einem 
sehr hohen Verkehrsaufkommen gegenübersah, da die Ferien für viele Einwohner von St. Moritz 
und des Engadins weitgehend ausfielen und sie mehrheitlich zu Hause blieben und parallel dazu 
viele Ferienwohnungen besetzt waren. Entsprechend mussten flexible Lösungen angedacht und 
die Baustellen teilweise angepasst werden, damit auf die veränderten Rahmenbedingungen 
reagiert werden konnte. Trotz allen Bemühungen ist es uns 2020 nicht gelungen, alle anvisierten 
Ziele im Bereich Strassenunterhalt, Entwässerung und Abfall vollständig zu erreichen. Einerseits 
mussten Projekte zurückgestellt werden, da notwendige Bewilligungen fehlten oder sich das 
Bewilligungsverfahren resp. der Baubeginn durch Anpassungen soweit verzögerte, dass eine 
qualitativ einwandfreie Ausführung nicht mehr möglich war. Andererseits wurden auch geplante 
Arbeiten zugunsten von privaten Bauvorhaben verschoben oder kommen später zur Ausführung 
um allfällige Synergien zu nutzen. 
 
Der neue Kreisel Dimlej konnte nach einigen Verzögerungen im Frühjahr termingerecht im 
Oktober fertig gestellt werden. Vor allem in der Abschlussphase, während der Verkehr einspurig 
geführt werden musste, kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Im Gegensatz zu 
anderen Gebieten standen während des Baus des Kreisels keine leistungsfähige Ausweichachse 
oder Land für eine Hilfsstrasse, wie beim Bau des Kreisels Signal West, für eine Umfahrung zur 
Verfügung. Dadurch konnte nur versucht werden, durch umfangreiche flankierende Massnahmen 
die Behinderung zu minimieren, im Wissen, dass diese aber nicht ausgeschlossen werden 
können. Im 2021 wird nach Absprache mit dem Tiefbauamt Graubünden noch der Deckbelag 
eingebaut werden. 
 

 
Abb.: Fertig gestellter Kreisel Dimlej  (Bauamt St. Moritz) 
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An der Via Tinus wurde die Sanierungsetappe III abgeschlossen. Parallel dazu wurden die 

Planungsarbeiten für die nächsten beiden Etappen vorangetrieben. Die Etappe 2021 umfasst den 
Abschnitt oberhalb Via Tinus 40 bis Schellenursli Weg und sieht die Totalerneuerung der Strasse 
mit Werkleitungen, Bau eines bergseitigen Stützwerkes und Erhaltungsmassnahmen an der 
bestehenden Lehnenkonstruktion vor. Parallel dazu wurden die Planungsarbeiten für die Etappe 
2022 eingeleitet, da vor der eigentlichen Strassensanierung Eigentumsfragen zu regeln sind.  
 
In der relativ kurzen Etappe 2020 wurde in der Via Marguns neben der Sanierung der 
Werkleitungen auch die Geometrie des bestehenden Durchlasses des Ovel da Trutz an die 
Erfordernisse des Hochwasserschutzes angepasst. Damit kann sichergestellt werden, dass bei 
einem Starkniederschlag die anfallende Wassermenge eine HQ 100 sicher bewältigt werden kann 
und es nicht zu einem Rückstau mit möglichem Ausbrechen des Ovel da Trutz aus dem Gerinne 
kommt. 
 
Die Sanierungsarbeiten in der Via Somplaz konnten dank der Vollsperrung und dem Einsatz einer 
grossen Equipe termingerecht in einem relativ kleinen Zeitfenster abgeschlossen werden. Parallel 
dazu wurde die Planung der Arbeiten 2021 abgeschlossen. Mit der Etappe 2021 können die 
Sanierugnsetappen 1 ς 3 sowie 4 ς 6 verbunden werden.  
 
 

Abb. Sanierungsarbeiten in der Via Somplaz (Bauamt St. Moritz) 

 

Gemäss dem Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Be-
hinderungen müssen unter anderem Einrichtungen des öffentlichen Verkehrs behindertenge-
recht angepasst resp. eingerichtet werden. Da die vom Bauamt im Zuge der geplanten 
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Totalsanierung der Via Gunels eingereichten Lösungen für die Bushaltestellen von der Verkehrs-
polizei nicht bewilligt wurden resp. von privater Seite eine Landnutzung abgelehnt wurde, konnte 
die Projektierung nicht abgeschlossen werden. Das Bauamt prüft nun ebenfalls den Einsatz einer 
Kaphaltestelle (Einengung der Fahrbahn) an der Via Gunels. 
Da die Projektierungen für die Erneuerung der Haltestelle Camping inkl. deren Anschluss mit 
einem Trottoir als sicherer Zugang für Fussgänger abgeschlossen waren, wurde vom Vorstand die 
Bewilligung eingeholt, die in den entsprechenden Konten eingestellten finanziellen Mittel für das 
Projekt Camping zu verwenden. Neben den Haltestellen und den Trottoirs wird in der 
Kantonsstrasse auch eine Schutzinsel realisiert. Dies erlaubt es Passanten zuerst die eine 
Fahrbahn zu queren und auf der Insel sicher zu warten, bis die Verkehrslage günstig ist, damit die 
zweite Fahrbahn gequert werden kann. Der Antrag für einen Fussgängerstreifen wurde nicht 
bewilligt, da gemäss den Strassenverkehrsgesetzt derartige Anlagen in 80 km/h Zone nicht 
möglich sind. Die Arbeiten wurden im Herbst 2020 noch begonnen und die Unterstände konnten 
realisiert werden. 
 
Tiefbau 
Gemäss gültigem Quartierplan Tinus wurde nach Abschluss der privaten Bauvorhaben auf der 
Baurechtsparzelle der Unterhalt der Via Guedas durch die Gemeinde übernommen. In diesem 
Zusammen wurden sämtliche Werkleitungen saniert und die Entwässerung der Strasse, welche 
bisher über die Schulter in die talseitige Böschung erfolgte, musste neu geregelt werden. Die 
Arbeiten wurden unmittelbar nach Abschluss der Sperrung der Via Tinus angegangen und 
mussten in Kleinstetappen, dem sogenannten Pilgerschrittverfahren ausgeführt werden. Nur so 
konnten die bestehenden Stützbauwerke bergseitig geschützt und die Arbeitssicherheit auf der 
Baustelle jederzeit gewährleistet werden. Die Arbeiten wurden im Verlauf des Sommers 
erfolgreich abgeschlossen. Der Einbau des Deckbelages erfolgt im Frühjahr / Sommer 2021. 
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Abb. Mikroetappe zum Schutz der der bestehenden Stützbauwerke und zur Gewährleistung der Arbeitssicherheit (Bauamt St. Moritz) 

 

Daneben wurde grössere Unterhaltsarbeiten an den Belägen in der Via Serlas und dem 
Schulhausplatz ausgeführt sowie der Fussweg zwischen der Via Giovanni Segantini und der Via 
Chavallera erneuert. 
 
Werkleitungen (Meteorwasser / Schmutzwasser) 

Das Fremdwasser beschäftigte das Bauamt auch 2020. Als Fremdwasser bezeichnet man Wasser, 
das in nicht dafür vorhergesehene Leitungen abgeführt wird. Es kann sich dabei um sauberes 
Grund- oder Meteorwasser handeln, das bewusst oder unbewusst in die Kanalisation eingeleitet 
wird oder eindringen kann. Dieses vermischt sich mit dem Schmutzwasser und wird der 
Kanalisation zugeführt. Das führt dazu, dass die Abflusskapazität in den Rohren unnötig durch 
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sauberes Wasser belegt wird, was im Falle von Hochwasser oder intensiven Niederschlägen dazu 
führt, dass es zu Rückstau in den Leitungen kommt. Dieser Fall trat im vergangenen Jahr zwei Mal 
ein. Im August und Oktober 2020 kam es im Zuge von intensiven Niederschlägen zu einem 
massiven Eintrag von Fremdwasser in das Abwasserleitungsnetzt der Gemeinde. Durch den Druck 
des Wassers in der Leitung konnte das Schmutzwasser, welches über private Hausanschlüsse 
abgeführt wird, nicht mehr in die Sammelleitungen einströmen, was zu einem Rückstau teilweise 
bis in die Häuser führte und gleichzeitig Schächte der Gemeinde zum Überlaufen brachte. 
Daneben verursacht das saubere Wasser unnötige Kosten für die Klärung des Wassers. 
 

 
Abb. Überlastfall im Bereich der Sammelleitung Surpung ς DƛŀƴŘΩ !ƭǾŀ ς Zirkuswiese (Bauamt St. Moritz) 

 

Besonders viel Fremdwasser fällt in St. Moritz Bad an. Viele der Gebäude sind gegen aussen nicht 
abgedichtet, so dass bei hohem Grundwasserstand Wasser in die Keller dringt. Da viele dieser 
Liegenschaften, wie früher üblich nicht über ein Trennsystem (Schmutzwasser / Sauberwasser) 
verfügen, wird das eindringende Grundwasser über die Kanalisation abgepumpt. Der Keller wirkt 
dann wie ein Pumpensumpf. 
Daneben bildet Grundwasser, das über altersbedingte Schäden an Leitungen in die Kanalisation 
eindringt, einen weiteren namhaften Anteil an Fremdwasser in unseren Leitungen. Schrittweise 
versucht das Bauamt seit Jahren den Anteil des Fremdwassers in der Kanalisation zu vermindern. 
Damit diese Sisyphusarbeit zum Ziel führt, ist das Bauamt auf die enge Zusammenarbeit und 
Kooperation mit den privaten Liegenschaftseigentümern angewiesen, denn es muss jede einzelne 
Zuleitung geprüft und deren Zustand ermittelt werden. In einem ersten Schritt soll nun die Via 
Mezdi sowie die Zuleitungen der privaten Liegenschaften saniert werden.  
Daneben führen auch immer wieder Fremdkörper in den Abwasserleitungen zu Problemen. 
Insbesondere in Zusammenhang mit der Pandemie wurden vermehrt Desinfektionstücher und 
dergleichen über das WC entsorgt. Viele der Feuchtigkeitstücher bestehen nicht aus Zellstoff, wie 
das herkömmliche WC Papier, sondern zu einem grossen Teil aus Kunststofffasern, die je nach 
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Produkt thermisch verfestigt sind, damit sie nicht verkleben, reissfest sind und sich bei der 
Lagerung nicht «auflösen».  
Weisen Leitungen nur ein minimales Gefälle auf besteht die Tendenz, dass diese liegen bleiben 
und bei einem grösseren Schmutzwasseranfall gemeinsam weiter transportiert werden. Dabei 
verknoten sich die Tücher mit anderen Feststoffen zu Klumpen und Zöpfen und können so 
Regenentlastungen verstopfen oder Pumpen blockieren, so dass es zu einem Rückstau kommt. 
Daher gehören Feuchttücher, Binden, Windeln, Speisereste, Katzensand, Kosmetik Pads und 
Kondome nicht ins WC sondern in den Müll. 
 

 
Abb Ein etwa Medizinball grosser Klumpen aus Feuchttücher der im Bereich der der Regenentlastung Corvatsch zu einem Rückstau führte und 

durch die Mitarbeiter des Spühlwagens entfernt werden musste (Bauamt St. Moritz) 

 

Folgende Werkleitungen wurden 2020 saniert und durch den Tiefbau betreut: 

Ort Länge Typ 

Via Somplaz 120 m Meteorleitung 

Islas (Zufahrt Camping) 150 m  

Via Guedas 140 m Meteor- / Kanalisationsleitung 

Mit Strassenwasseraufbereitungsanlage 

Via Dimlej 90 m Ertüchtigung der bestehenden Leitung mittels Inliner 

Via Marguns 70 m Meteorleitung 

Via Tinus 75 m Meteor- / Kanalisationsleitung 

Total 645 m  



51 
   

Parallel dazu wurden 2020: 19 Anschlussgesuche für die Kanalisation bewilligt (2019: 11 / 2018: 7 / 2017: 

13). 

 
Kunstbauten 
2020 wurden erstmalig im Rahmen des Infrastruktur Management alle 60 Brücken in St. Moritz 
kontrolliert und wo notwendig Massnahmen zur Reparatur resp. Sicherung eingeleitet werden. 
 
Die dringende Sanierung der Brücke Aruons oben konnte nicht angegangen werden, da 
Bewilligungen noch ausstehend sind. Das Bauamt hofft diese 2021 zu erhalten, damit die Brücke 
dieses Jahr oder Anfang des kommenden Jahres definitiv erneuert werden kann.  
2020 wurden folgende Kunstbauten saniert resp. gebaut 

 

Öffentlicher Verkehr 
Die Haltestelle Sonne konnte erfolgreich von der Via Sela an die Via Mezdi verschoben werden 
und an die Bedürfnisse von behinderten Mitmenschen angepasst werden. Parallel dazu konnte 

Ort Typ 

Stützmauer Via Tinus Die Erneuerung der Stützmauer an der Via Tinus 

konnte abgeschlossen werden. 

 

Waldweg (WW) Laret Die Sanierung der talseitigen Stützmauer konnten 

2020 abgeschlossen und die Fahrbahnoberfläche 

wieder instand gestellt werden. 

 

Überführung Skeleton Bahn 

 

Bei der jährlichen Kontrolle der Kunstbauten wur-

de das Bauamt auf die Flügelmauern an der Über-

führung der Skeletonbahn im Gebiet Ruinatsch 

aufmerksam. Diese neigte sich gegen die Bahn 

nachdem sich die alten, provisorischen Verbin-

dungen gelöst hatten. Die Mauer wurde mit An-

kern gesichert. 

 

Via Dimlej Erneuerung Durchlass im Bereich der Zufahrt zum 

Gutsbetrieb Meierei 

Schellenursli Weg Der Fuss der Stützmauer beim Gerinne Spedlas 

bildete einen «Bauch» was auf einen Stabilitäts-

verlust hinwies. Entsprechend wurde die Mauer 

abgebrochen und mit einem neuen Fundament 

baugleich wieder aufgebaut. 

Stützmauer Puzzainas 

 

Die Sanierung der Stützmauer wurde verschoben, 

da im betreffenden Gebiet drei private Bauvorha-

ben geplant sind. Die Sanierung der Mauer soll im 

Zuge der notwendigen Werkleitungssanierung 

nach Vollendung der Bauvorhaben durchgeführt 

werden. 
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entlang der Polowiese ein Trottoir realisiert werden, damit beide Haltestellen sicher erreicht 
werden können. Das Amt für Energie und Verkehr beteiligt sich dabei mit rund 60% an den 
Kosten für die baulichen Massnahmen wie den Haltekanten sowie mit 50% an den Kosten des 
Unterstandes. 
Mit den Einsprechern gegen die Haltestelle Hallenbad konnte eine Einigung erzielt werden, so 
dass diese ihre Einsprache gegen den Bau nicht ans Verwaltungsgericht weiterzogen. Trotz der 
fortgeschrittenen Jahreszeit wurde mit dem Bau Haltestelle auf der Seite Plazza Rosatsch 
begonnen und es konnte u.a. noch der Unterstand realisiert werden. Die Arbeiten auf der Seite 
Hallenbad mussten zurückgestellt werden, da wegen den tiefen Temperaturen ein qualitativ 
einwandfreier Einbau des Belages fraglich gewesen wäre. 
Der Umbau der Haltestelle Segantini Museum verzögerte sich, nachdem die vom Bauamt 
eingereichten Pläne von der Verkehrspolizei abgelehnt wurden. Der Entscheid wurde mit Lage 
des Fussgängerstreifens sowie mangelnden Sichtweiten der Verkehrsteilnehmer begründet. In 
der Folge wurde gemeinsam mit der Verkehrspolizei Graubünden entschieden, die Haltestelle 
versuchsweise als beidseitige «Kaphaltestelle» einzurichten. Bei einer Kaphaltestelle reicht der 
Warteraum für Fahrgäste in den Strassenraum hinein und engt diesen ein. Kaphaltestellen 
kommen vor allem dort zum Einsatz, wo beengte Platzverhältnisse oder Eigentumsverhältnisse 
eine Anpassung von Haltestellen erschweren. Zudem wirken Kaphaltestellen verkehrsberuhigen. 
Die bisherigen Erfahrungen und die Rückmeldungen insbesondere auch des Engadin Bus sind 
durchwegs positiv. Im Verlauf des Winters soll dann entschieden werden, ob diese unter 
Berücksichtigung der Bedürfnisse des Segantini Museums für Bildertransporte, definitiv als 
Kaphaltestelle eingerichtet wird. 
 

 
Abb.: Provisorische Kaphaltestelle Segantini Museum (Bauamt St. Moritz) 

 

Abfall 
Die letzten ausstehenden Arbeiten an der Wertstoffhalle wurden 2020 abgeschlossen. Die 
Kontrollen des Amts für Natur und Umwelt für die Erteilung einer Betriebsbewilligung sowie die 
Kontrollen der Feuerpolizei verliefen positiv, so dass erste Schritte für die Optimierung des 
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operativen Betriebes der Halle eingeleitet werden konnten. Begünstigt wurde die Optimierung 
indem zusätzlicher Raum genutzt werden, welcher bisher von saisonal nicht genutzten 
Maschinen verstellt war, welche heute auf der Deponie untergestellt sind. Daneben hat sich das 
«Tropfensystem» das im Rahme der Corona-Schutzmassnahmen eingeführt wurde, sehr gut 
bewährt. Dieses erlaubt es, die anfallenden Stoffe laufen zu sortieren, was sich günstig auf die 
Sicherheit und Ordnung auswirkt. Entsprechend wurde entschieden, dass System auch in Zukunft 
beibehalten werden soll. 
 
Abfallstatistik  2019 in t 2020 in t Veränderung in % 

Hauskehricht нΩнрмΦпф 2'396.34 + 6.43 

Papier 228.53 233.95 + 2.37 

Karton 380.33 391.40 + 1.03 

Altglas 498.56 547.93 + 9.90 

Grüngut und Speisereste 1'172.62 1024.11 - 12.66 

Weissblech / Alu 13.00 19.64 + 51.07 

Speise- / Altöl Privat 30.00 33.62 + 12.07 

Sperrgut  240.33 263.89 + 9.80 

Schrott  44.98 49.36 - 4.99 

Altmedikamente Wertstoffhalle 0.53 0.27 + 10.18 

Farben / Lacke / Reinigungsmittel 2.55 2.17 - 14.90 

Batterien 0.68 1.05 + 54.41 

PET  5.02 4.7 - 6.37 

Elektroschrott 56.45 66.16 + 17.09 

Total 4'174.10 5'034.59 + 20.62 

 

Im 2020 wurden 28 (2019: 6 / 2018: 4 / 2017: 33 / 2016: 27 / 2015: 22) Abfallsünder 
angeschrieben und sie auf die korrekte Entsorgung von Abfällen hingewiesen und es mussten 3 
Bussen ausgesprochen werden. Leider muss nach zwei Jahren mit relativ wenigen Verstössen 
eine markante Zunahme vor allem bei Karton festgestellt werden, was durch die intensive 
Nutzung von Take Away Angeboten und verändertem Einkaufsverhalten zu einer erheblichen 
Mehrbelastung der Sammelstelle geführt hat. Dies hat inzwischen ein Ausmass angenommen, 
dass sich das Bauamt ernsthaft Gedanken machen muss, wie mit der Situation umzugehen ist. 
Einerseits präsentieren sich die Sammelstellen in einem desolaten Zustand, der sich nicht mit St. 
Moritz als Ferienort vereinbaren lässt und andererseits nimmt die Vermüllung durch Karton, 
welcher zum Teil durch Wind und Wetter verschleppt wurden, deutlich zu. Personell musste die 
Aufräumequipe verstärkt werden und teilweise mussten Abfalltouren doppelt geführt werden 
(Morgen und Nachmittag), da die Kübel innert eines halben Tages wieder komplett gefüllt sind. 
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Abb.: Illegal und ausserhalb der Sammelzeit deponierter Abfall an Sammelstellen (Bauamt St. Moritz) 

 

2020 wurden drei neue öffentliche Moloks realisiert. Eine Unterflursammelstelle ersetzt das alte 
Kehrrichthäuschen in der Via Cuorta und zwei Sammelstellen wurden im Rahmen des Neubaus 
Chesa Engiadina an der Via Grevas realisiert. 
Daneben wurde für den Lej Marsch in Zusammenarbeit mit Insembel ein Abfallkonzept erarbeitet 
und neue Sammelstellen eingerichtet, damit der eingesammelte Abfall vor Ort getrennt entsorgt 
werden kann. Damit erhofft sich das Bauamt eine Entlastung der Mitarbeiter vor allem an den 
Wochenenden in der Saison sowie eine Verbesserung bezüglich der Sauberkeit. 
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Personal / Weiterbildung 
 
Mutationen 
Pensionierungen: 
¶ keine 

Abgänge: 
¶ keine 

Eintritte: 
¶ keine 

Jubiläen: 
¶ keine 

Weiterbildung 
¶ G. Salis besuchte eine Online Schulung des Verbandes des Schweizerischen 

Abwasserfachleute zum Thema «Zustandserfassung private Anlagen» 

 
Ausblick 2021 
Im Bereich Tiefbau sollen 2021 folgende Arbeiten zur Umsetzung kommen, resp. geplant werden. 
 
Ort Arbeit Geplante Baudauer 

Via Tinus / Arumesti Gesamterneuerung - Etappe IV April ς Juli 

(Sperrung Via Tinus) 

Via Somplaz Gesamterneuerung - Etappe VI April ς Mai  

(Sperrung Via Somplaz) 

Via Suvretta / 

Via Marguns 

Gesamterneuerung - Etappe III inkl. 

Bachdurchlass 

April ς Juni / September 

(Sperrung Via Marguns) 

Via Mezdi Wurde kurzfristig wegen Sanierungsarbeiten in 

der Via Grevas zurückgestellt. Es werden 2021 

allenfalls nur temporäre Parkplätze realisiert. 

Diese werden nach Vollendung des Pflegeheims 

zurück gebaut 

Mai 

Etappe I ς 2022 

Etappe II - 2023 

Via Puzzainas Wurde kurzfristig wegen privaten 

Sanierungsarbeiten zurückgestellt 

Nach Abschluss der 

privaten Bauvorhaben 

Via Guedas Einbau Deckbelag  Juni 

Via Grevas In Koordination mit privatem Bauvorhaben, 

Erweiterung Fernwärmenetzt St. Moritz Energie, 

geplanten Sanierungsarbeiten Tiefbauamt 

Graubünden und Erschliessung Areal Du Lac 

April bis Juli  

Via Giovanni Segantini Neue Linienführung für Bau Pflegeheim April bis Oktober 2021 

   

Via Marguns Planung Etappe IV - Abschluss 2022 

Via Somplaz Planung Etappe VIII / IX sowie alternativ X 2022 / 2023 / 2024 

Via Gunels Planung Sanierung mit TBA 2022 

Via Corviglia Planung Gesamtsanierung 2022 / 2023 

Via dal Bagn / Kreisel 

Testa 

Werkleitungsumlegung für Pflegeheim 2021 
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Im Bereich Kunstbauten sind folgende Arbeiten geplant: 

Ort Arbeit Geplante Baudauer 

WW Französische 

Kirche / Quellenberg 

Etappe I zur Erneuerung der tal- und bergseitigen 

Stützwerke, der Entwässerung (Durchlässe), einer 

Furt sowie eines Brückenwiderlagers 

Mai ς Juni 

Brücke Aruons (oben) Erneuerung Brückenplatte Herbst  

Via Alpin Erneuerung Stützmauern  September - Oktober 

WW Spuondas Suot Sanierung Kurve wegen defektem Holzkasten Mai 

Brücke Via Tinus  Überwachung Laufend 

 

 

Im Bereich Entwässerung / Sanierung Kanalisation sind folgende Arbeiten geplant: 

Ort Arbeit Geplante Baudauer 

Via San Gian Leitungsquerungen für Signalbahn / St. Moritz 

Energie / Vorleistungen im Hinblick Entwicklung 

Signal Areal. Umfahrung via Signalareal 

April - Juni 

Charnadüra Gemeinsam mit dem Bauvorhaben des TBA sollen 

im Bereich der ersten Gallerie neue Leitungen in 

Zusammenhang mit einem späteren Ersatz der 

Hauptabwasserleitung verbaut werden 

April - September 

Via Grevas  Sanierung Leitungen in Zusammenhang Chesa 

Engiadina 

April bis Juli 

 

Im Bereich öffentlicher Verkehr sind folgende Arbeiten geplant: 

Ort Arbeit Geplante Baudauer 

Via Somplaz  Haltestelle Segantini Museum 

(Definitive Umsetzung der Provisorien) 

April - Mai 

Via Mezdi Fertigstellung Bushaltestelle Hallenbad mit 

Sanierung Plattenweg Plazza Rosatsch 

April - Mai 

Via San Gian Fertigstellung Bushaltestelle Camping mit Bau der 

Zubringer sowie einer Mittelinsel in der 

Kantonsstrasse H27 

April - Juni 

Via Maistra Anpassung der Haltestelle Kulm (Fahrtrichtung 

Celerina) an die Bedürfnisse unserer behinderten 

Mitmenschen. Die Haltestelle in Gegenrichtung 

erfüllt bereits die Anforderungen. 

September 

Via Surpunt !ƴǇŀǎǎǳƴƎ ŘŜǊ IŀƭǘŜǎǘŜƭƭŜ DƛŀƴŘΩ!ƭǾŀ 

(Fahrtrichtung Jugendherberge) an die 

Bedürfnisse unserer behinderten Mitmenschen. 

Die Haltestelle in Gegenrichtung kann technisch 

nicht angepasst werden. Allenfalls werden die 

beiden Haltestellen zusammengelegt. 

September 
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Ziele 2021 

¶ Umsetzung der Etappe VII zur Sanierung der Via Somplaz soll umgesetzt und die Mauern 
unterhalb des bestreffenden Strassenabschnittes sowie zwischen dem Parkplatz Hotel 
Soldanella und der Liegenschaft Nr. 19 saniert werden 

¶ Die Etappe III der Gesamtsanierung in der Via Suvretta / Via Marguns soll abgeschlossen 
und die Etappe IV unter möglicher Beteiligung Dritter geplant werden.  

¶ Umsetzung der Strassenquerungen Signal für einen Leitungszusammenschluss von St. 
Moritz Energie, die Erschliessung des Signalareals im Hinblick auf eine Entwicklung sowie 
den Anschluss der Signalbahn ans Fernwärmenetz. 

¶ Ausarbeitung eines Sanierungsprojektes für die Via Tinus ς Etappe V zwischen dem 
Barrierenstandort Via Tinus 60 und Chantarelle inkl. Landerwerb. 

¶ Für die Sanierung der Via Somplaz soll gemeinsam mit Massnahmen zur Verbesserung der 
Talabfahrt ein Projekt ausgearbeitet werden. Ziel ist es, dieses bis Ende Jahr soweit 
aufzuarbeiten, dass das Bewilligungsverfahren eingeleitet werden kann. 

¶ Die Arbeiten an den Haltestellen Hallenbad und Camping sollen abgeschlossen und diese 
in Betrieb genommen werden. 

¶ Entsprechend den Erfahrungen soll im Winter 2021 entschieden werden ob die 
versuchsweise angelegte Kaphaltestelle Segantini definitiv umgesetzt werden soll. Bei 
einem günstigen Bescheid sollen diese Arbeiten im Frühjahr im Zuge der Strassensperrung 
an der Via Somplaz ausgeführt werden. Im Hinblick auf eine spätere Sanierung der Strasse 
werden unter den Haltestellen die notwendigen Leerrohre für St. Moritz Energie und 
Wasserversorgung eingelegt. 

¶ 5ƛŜ IŀƭǘŜǎǘŜƭƭŜƴ YǳƭƳ ǳƴŘ DƛŀƴŘΩ !ƭǾa sollen an die Bedürfnisse des 
Gleichstellungsgesetztes angepasst werden. Dabei muss nur die Haltestelle in 
CŀƘǊǘǊƛŎƘǘǳƴƎ /ŜƭŜǊƛƴŀ ŀƴƎŜǇŀǎǎǘ ǿŜǊŘŜƴ ǳƴŘ ƛƴ ŘŜǊ DƛŀƴŘΩ!ƭǾŀ ǿƛǊŘ ƎŜǇǊǸŦǘ ŘƛŜ 
Haltestelle für beide Richtungen auf eine einzige zu konzentrieren. 

¶ Die Projektierung der Sanierungsarbeiten in der Via Gunels sollen abgeschlossen werden. 
Das Projekt umfasst neben der Erneuerung und der Ergänzung der Werkleitungen auch 
die Hausanschlüsse des Dorfzentrums sowie die Anpassung der Bushaltestellen. 

 

3.1.4 Wasserversorgung 

Rückblick 2020 

Obwohl es auch 2020 zu mehreren kleineren, kurzfristigen Unterbrüchen in der 
Wasserversorgung infolge von Leitungsbrüchen kam, konnte die Versorgung der Bevölkerung mit 
qualitativ einwandfreiem Trinkwasser sichergestellt werden. Alle geplanten Unterhalts- und 
Erneuerungsarbeiten konnten ohne Betriebsunfälle ausgeführt und die Anlagen und Leitungen 
störungsfrei wieder in Betrieb genommen werden. Entsprechend stolz sind die Mitarbeiter der 
Wasserversorgung St. Moritz, dass alle für das 2020 gesteckten Ziele ohne Unfälle erreicht 
werden konnten. 
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Abb.: Das Team der Wasserversorgung, das mit Freude und Stolz auf ein erfolgreiches 2020 zurückblicken darf. Von links nach rechts Henich 

Denoth, Reto Engel, Beni Brasser und Mario Hedinger. Auf dem Bild fehlt Marcello Cortesi, der die Nachfolge von Mario Hedinger antritt 

(Bauamt St. Moritz) 

 
Auf Ende 2020 übergab Heini Denoth im Hinblick auf seine bevorstehende Pensionierung die 
operative Leitung an Mario Hedinger. Das Bauamt ist froh, mit Mario Hedinger die Nachfolge 
intern regeln zu können, da er die Versorgung aus seiner bisherigen Tätigkeit bestens kennt. Als 
Nachfolger von Mario Hedinger konnte Marcello Cortesi gewonnen werden. Er hat bisher die 
Wasserversorgung der Gemeinde Celerina betreut und bringt ein grosses Fachwissen und 
Erfahrungen mit. Heini Denoth wird dem Bauamt noch bis Ende März zur Verfügung stehen und 
wird sich während dieser Zeit u.a. um das Archiv kümmern. 
 
Das Prozessleitsystem für die Steuerung der Wasserversorgung konnte 2020 erfolgreich erneuert 
werden. Neben der Erneuerung wurde das System auch sicherheitstechnisch nachgerüstet, damit 
es den aktuellen Sicherheitsanforderungen entspricht. Insbesondere soll verhindert werden, das 
sich Dritte auf digitalem Weg Zugang von aussen verschaffen und das System resp. die Steuerung 
manipulieren können. Zudem wurden in diesem Rahmen auch Massnahmen getroffen, dass im 
Falle einer Erneuerung der Signalbahn, das System ohne Unterbrüche in das Büro des 
Wasserwartes gezügelt, während des Neubaus von dort aus betrieben und anschliessend in die 
neue Zentrale verlegt werden kann. 
 
Die Sanierung des Reservoirs Unteralpina 1 an der Via Muntanella konnte abgeschlossen werden. 
Das Reservoir wurde im Jahr 1961 erstellt. Die Rohrdurchführungen, Pumpen, Elektroanlage und 
das Prozessleitsystem mussten ersetzt werden. Der Rohrkeller bestand aus zwei Stockwerken. 
Der Zugang zum Reservoir und Rohrkeller befand sich im Obergeschoss. Der Zugang ins 
Untergeschoss sowie für die beiden Wasserbehälter mit einem Inhalt von jeweils 300 m3 und zu 
den Armaturen und Messeinrichtungen war nur über Stahlleitern von über 4 m Höhe 
gewährleitstet, was in Bezug auf die Arbeitssicherheit eine erhebliche Gefahr für das Personal bei 
den Unterhalts- und Kontrollarbeiten darstellte.  



59 
   

Das Wasser für den Pumpbetrieb zum Reservoir Oberalpina wurde jeweils vom Reservoir-Boden 
angesaugt. Diese Konstruktion mit einem Fussvenrtil führte regelmässig zu Ansaugstörungen. Im 
Zuge dieser Sanierung wurde ein neuer Zugang von aussen mit einem neuen Anbau erstellt, was 
sich günstig auf den Betrieb und Unterhalt auswirkt.  
 

 
Abb.: Neuer Zugang zum Reservoir Unteralpin erlaubte einen direkten, ebenerdigen Zugang (Bauamt St. Moritz) 

 

Bevor die Wasserkammern saniert wurden, wurden Bohrkerne entnommen und durch die Eidg. 
Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (EMPA) Dübendorf auf die Gesamtporosität geprüft. 
Damit konnte geprüft werden, ob der Betonkörper der Wasserkammern intakt ist und keine 
Feuchtigkeit von aussen in diesen eindringen kann. Die Prüfung verlief zufriedenstellend, so dass 
die Wasserkammern anschliessend mit einer Zementmörtelauskleidung auf mineralischer Basis 
verputzt werden konnten.  
Für die Reinigung des Reservoirs wurden in beiden Behältern jeweils neue Öffnungen im unteren 
Bereich ausgeschnitten und mit neuen Chromstahltüren bestückt. Dies ermöglicht nun einen 
einfachen und sicheren Zugang für die periodischen Reinigungsarbeiten.  
Parallel dazu wurden die Belüftung, die Beleuchtung und die Füllsteuerung ersetzt und damit auf 
den neuesten Stand der Technik gebracht. Im Baustellenperimeter wurden sämtliche Zu- und 
Ableitungen sowie die Elektro- und Kommunikationsleitungen ersetzt. Die Arbeiten konnten vor 
dem Wintereinbruch fertiggestellt und in Betrieb gehen. Im kommenden Jahr müssen dann noch 
die Zufahrten instand gestellt werden. 
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Abb.: Arbeiten im Innern des Reservoirs (Bauamt St. Moritz) 

 

Nach langer Planungsphase konnten die überarbeiteten Quellschutzzonen dem Amt für Natur 
und Umwelt zur Prüfung eingereicht werden. Entgegen unseren Erwartungen hat sich die 
Prüfung hingezogen, so dass diese erst im 2021 öffentlich aufgelegt werden können. Die neue 
Ausscheidung der Grundwasserschutzzonen soll dann im Verlauf des 2021 beim Amt zur Prüfung 
eingereicht werden. 
 
Die Weiterbildung von Mario Hedinger zum Brunnenmeister konnte coronabedingt nicht 
abgeschlossen werden, da diverse Kurse wegen Auflagen des Bundes nicht durchgeführt werden 
konnten. Mario wird seine Ausbildung im Frühjahr 2021 abschliessen. 
 
Wasserverbrauch 

Die Schneefälle im Winter und die teilweise ergiebigen Niederschläge im Herbst ohne Frost 
sorgten dafür, dass trotz eines überdurchschnittlich warmen und eher trockenen Sommers die 
Schüttungen der Quellen sehr stabil blieben. 
 

Wasserverbrauch Menge in m³ 

2019 

Menge in m³ 
2020 Anteil in % Veränderung 

in % 

Quellwasser 
тмтΩутт сфтΩттт 49.2 

- 2.8 

Grundwasser 
уснΩррр тмфΩлоф 50.7 

- 16.5 

Verbrauch Total 
мϥрнмΩфсл мϥопфΩррл 0.1 

- 11.3 

Wasserbeschaffung Total 
мϥрулΩпон мϥпмсΩусл 100 

- 10.4 
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Der Wasserverbrauch ging um rund 10.4 % zurück. Die Menge des verworfenen Wassers betrug 
rund 0.1 % des bereitgestellten Wassers. Dieses wurde zum Spülen von Leitungen o.ä. 
verwendet. Einerseits kann dieser Rückgang auf den Minderverbrauch bei Grossverbrauchern wie 
Hotels etc. zurückgeführt werden und andererseits auch auf den Corona bedingten, 
eingeschränkten Betrieb von Grossverbrauchern z.B. Hallenbad. 
 
Wasserqualität 

2020 wurden total 38 bakteriologische Proben, 18 chemische Proben und 31 Arsenproben 
entnommen. Daneben wurden aus 3 Wasserproben zum Nachweis von Schwermetallen, 2 
Proben für den Nachweis von Chlorothanlonil (Fungizid das im Pflanzenschutz, das vor allem 
Getreideanbau Anwendung fand) sowie Fluor entnommen.  
Alle Proben der internen Qualitätskontrolle aber auch die unabhängigen Kontrollen durch das 
Amt für Lebensmittelsicherheit zeigten, dass die hohen Qualitätsanforderungen an unser 
Trinkwasser als Lebensmittel jederzeit eingehalten wurden.  
Parallel dazu wurden die Wasserqualität des St. Moritzer Sees sowie des Lej Marsch im Hinblick 
auf deren Badewasserqualität und Fluorrückstände beprobt. Die Badewasserqualität entspricht 
der Qualtiätsklasse A (bestmögliche Wertung) und Fluorrückstände konnten zwar nachgewiesen 
werden, doch liegen diese unter 0.02 ppm (Grenzwert beträgt 0.3 ppm). 
Im vergangenen Jahr wurden in der Presse immer wieder Legionellen thematisiert. Legionellen 
sind Bakterien, die natürlicherweise im Wasser oder in feuchter Umgebung vorkommen und 
vermehren sich besonders gut in Wassersystemen, die nicht konstant erneuert werden, sprich 
stehendem Wasser und dessen Temperatur zwischen 25°C und 45°C liegt (Waserleitungen, 
Wasserhähnen, Duschköpfen, Whirlpools oder lüftungstechnischen Anlagen).  
Die Legionellen können die sogenannte Legionellose oder Legionärskrankheit übertragen, welche 
zu einer Lungenentzündung führen kann. Die Ansteckung mit Krankheitskeimen erfolgt über das 
Einatmen von zerstäubten Wassertröpfchen, sogenannten Aerosolen. Die beste 
Präventivmassnahme um bei sanitären Installationen eine Legionella Vermehrung zu verhindern, 
besteht darin, eine Heisswassertemperatur von 60° C beim Boilerausgang bzw. 55°C im 
Leitungssystem sicherzustellen. Die Kaltwassertemperatur sollte dabei unter 25° C bleiben. 
Entsprechend empfiehlt die Wasserversorgung, nach längerem Nutzungsunterbruch, die 
Wasserhähne während einigen Minuten laufen zu lassen, bevor ab Hähnen wieder Wasser 
getrunken werden soll. Bei stehendem Wasser in Wannen oder Whirlpools soll darauf geachtet 
werden, dass das Wasser regelmässig ersetzt wird und / oder diese gemäss den Anweisungen der 
Hersteller behandelt werden. 
 
Leitungserneuerung und ςunterhalt  
 
Via Guedas 

Im Zuge der Übernahme der Via Guedas durch die Gemeinde und der dafür notwendigen 
Sanierung der Werkleitungen, wurde auch die Abschöpfleitung vom Reservoir Arumesti ins 
Reservoir Fullun ersetzt. Bei der Abschöpfleitung handelt es sich um eine Leitung die dafür sorgt, 
dass überschüssiges Wasser in einem Reservoir nicht einfach verworfen wird, sondern in ein 
nachfolgendes geleitet wird, wenn dafür Bedarf besteht. 
 
Verbindungsleitung Camping ς Brücke Islas 

Gemeinsam mit dem Bauprojekt von St. Moritz Energie wurden neben der Kanalisationsleitung 
und der Meteorwasserleitung der Gemeinde auch die Trinkwasserleitung erneuert und 
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vergrössert, welche unter anderem auch die neue Ringleitung für die Beschneiungsanlage 
erschliesst. 
 

 
Abb.: Die Bereitstellung der Armaturen erfolgt für den Leitungsersatz erfolgt durch die Wasserversorgung (Bauamt St. Moritz) 

 

Hauptleitung Somplaz 

Im Rahmen der Sanierungsarbeiten in der Via Somplaz konnte die bisherige Doppelführung der 
Leitungen, welche teilweise starke Inkrustationen aufwiesen, aus den 60er und 70er Jahren 
(Transportleitung und Versorgungsleitung) aufgehoben werden. Bei den Inkrustationen handelt 
es sich um Ausfällungen von Eisenhydroxiden oder Manganoxiden, welche sich an den 
Innenwänden der Leitungen absetzten.   
Die Leitungen wurden durch eine einzige, neue Leitung ersetzt. Dadurch wird ein besseres 
Strömungsverhältnis erreicht, was dazu führt, dass das gesamte Wasser in der Leitung in 
Bewegung ist, was sich einerseits günstig auf die Qualität des Wassers und andererseits auf die 
höhere Sicherheit auswirkt 
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Abb.: Alte, völlig Inkrustierte Leitung, welche ersetzt wurde (Bauamt St. Moritz) 

 

 

Ort NW Sanierte Länge in m Bemerkungen 

Via San Gian (Brücke Islas bis 

Abzweiger Camping 

150 140 Bestehender Hydrant neu gesetzt 

Via Somplaz ς Etappe VI 250 120  

Via Tinus ς Etappe III 150 80 Inkl. ein Hydrant 

Via Marguns ς Etappe II 125 70 Inkl. ein Hydrant 

Via Guedas - Abschöpfleitung 150 150  

Via Muntanella ς Reservoir UA 

1 

150 

250 

30 

20 

 

Total sanierte Leitungen 2020  600 2 Hydranten 

*NW = Nennweite, Innendurchmesser des Rohres  

 

Rohrbrüche 

Im vergangenen Jahr mussten am Netz der Gemeinde erneut 8 Rohrleitungsbrüche repariert 

werden (2019: 8 / 2018: 5). Bei privaten Hausanschlussleitungen blieb es bei einem einzigen 

Vorfall, was deutlich unter dem Durchschnitt liegt.  

 

Personal / Weiterbildung 

Mutationen 

Im Hinblick auf die Pensionierung unseres Wassermeisters Heini Denoth wurde die Stelle 

ausgeschrieben. Aus der grossen Anzahl an qualifizierten Bewerbungen wurde Mario Hedinger, 
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welcher bereits seit sechs Jahren bei der Wasserversorgung St. Moritz arbeitet und das 

Leitungsnetz bereits sehr gut kennt, als Nachfolger gewählt. Er wird ab 01.01.2021 operativ die 

Führung der Wasserversorgung St. Moritz übernehmen. 

Pensionierungen: 

¶ Keine  

Abgänge: 

¶ Keine 

Eintritte: 

¶ Marcello Cortesi wurde als Nachfolger von Mario Hedinger als Mitarbeiter in der 

Wasserversorgung St.Moritz gewählt. Bis zu seinem Eintritt war Marcello Cortesi für die 

Wasserversorgung der Gemeinde Celerina zuständig und verfügt damit bereits über ein 

umfangreiches Fachwissen, das er einbringen kann.  

Jubiläen: 

¶ Keine 

 

Weiterbildung: 

¶ Corona bedingt konnten keine Weiterbildungen besucht werden. 

 

Ausblick 2021 

Im 2021 sind neben den üblichen Unterhaltsarbeiten und Massnahmen zur Qualitätssicherung 

folgende Arbeiten vorgesehen: 

Ort Arbeit Geplante Baudauer 

Via Somplaz Etappe VIII zur Erneuerung der 

Trinkwasserleitung inkl. Ausserbetriebnahme 

von privater Quellleitung 

Mai - Juni 

Prasüras Erneuerung Hauszuleitung mit Ersatz  April - Mai 

Via Tinus  April - Juni 

Via Marguns Erneuerung Leitung April ς Juni  

Via Grevas / Du Lac Areal Leitungsumlegung April - Juli 

 

Ziele 2021 

¶ Die permanente Versorgung der Bevölkerung mit qualitativ einwandfreiem Trinkwasser sowie 

Löschwasser für die Brandbekämpfung. 

¶ Abschluss Sanierungsarbeiten Reservoir Unteralpina I 

¶ Ausscheidung der Quellschutzzonen abschliessen und Einreichung der 

Grundwasserschutzzonen 

¶ Alle Wasserproben sollen chemisch und bakteriologisch einwandfrei sein. 

¶ Der erfolgreiche Abschluss der Ausbildung von Mario Hedinger zum Brunnenmeister. 

¶ Einarbeitung neuer Mitarbeiter als Nachfolger Bernhard Brasser 
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¶ Pumpen- und Steuerungsersatz im Grundwasserpumpwerk Champfèr 2 

¶ Sanierung der Wasserleitung in der Via Grevas in Zusammenhang mit Linksabbieger Neubau 

Engiadina inkl. Anschluss Alters- und Pflegeheim Du Lac 

¶ Leitungsersatz im Rahmen der Bauvorhaben Via Marguns ς Etappe III und Via Tinus ς Etappe 

IV 

 

3.1.5 Werk- und Forstdienst 

Rückblick 2020 

Die erste Etappe der Sicherheitsholzerei entlang des Siedlungsgebietes konnte erfolgreich 
abgeschlossen werden. Die intensiven Niederschläge Anfang Dezember 2020 haben deutlich 
gemacht, dass diese Arbeiten konsequent weiter vorangetrieben werden müssen. Parallel dazu 
wird 2021 auch das Strassennetz im Dorf und Dimlej überprüft und bei Bedarf auch private 
Eigentümer auf heikle Bäume hingewiesen. 
Die geplanten Infrastrukturbauten resp. deren Erneuerung konnten erfolgreich abgeschlossen 
werden. Insbesondere mit den Unterständen konnten Platzprobleme gelöst werden und Raum 
freigemacht werden, der dringend benötigt wurde. So konnte durch den «Platzgewinn» der 
notwendige Raum geschaffen werden, damit in der Wertstoffhalle eine konforme Lagerung von 
Sonderabfällen gemäss Betriebsbewilligung und Auflagen Feuerpolizei möglich wurde.  
 

 
Abb.: Neues Lagergebäude Palüd nach dem Verkleiden der Wände  ( Bauamt St. Moritz) 
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Aufsicht / Arbeitssicherheit 

2020 wurden erfreulicherweise keine Verstösse gegen das Forstgesetz registriert.  
Die externen Kontrollen des Betriebes durch die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt 
verliefen gut. Für Toröffnungen mit einer Absturzhöhe von mehr als 2 m wurden zusätzliche 
bauliche Massnahmen ergriffen und dies wurden von der Suva abgenommen. Daneben müssen 
auf administrativer Ebene für alle Mitarbeiter aktuelle Pflichtenhefte vorliegen. Diese müssen bis 
Ende März 2021 aufgearbeitet sein. 
Im abgelaufenen Berichtsjahr mussten 5 Betriebsunfälle (2019: 2) und 3 Nichtbetriebsunfälle 
(2019: 3) registriert werden. Das Bauamt hofft die Unfallzahlen auch in den nächsten Jahren tief 
halten zu können. Um dieses Ziel konsequent weiter verfolgen zu können, ist es unabdingbar, 
dass das Personal laufend in den Bereichen Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz geschult 
wird. Im Verlauf des Winters soll, das nun für alle Bereiche vorliegende Handbuch zur 
Arbeitssicherheit eingeführt werden. 
 
Waldbewirtschaftung / Naturschutz 
 
Pflege und Nutzung Wald 

Forstlich konnten die dringendsten waldbaulichen Massnahmen zur Pflege und zur Nutzung der 
Wälder umgesetzt werden. Total wurden 1'313.14 m3 (474.95 m3 Nutzholz, 45.78 m3 
Industrieholz, 520.58 m3 Brennholz sowie 271.84 m3 Hackholz) genutzt. Dabei wurden total 394.7 
Aren Jungwald (Dickung / Stangenholz) gepflegt. 

 
Abb. Das an die Gasse vorgerückte Holz aus dem Schlag Spuondas Rosatsch liegt für den Abtransport zum Lagerplatz bereit. Das Fichten und 

Lärchenholz wird auf der eigenen Sägerei eingeschnitten während das Arvenholz verkauft wird (Bauamt St. Moritz) 
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Bei den Durchforstungsarbeiten im 2020 wurden vor allem Holzschläge ausgeführt, die zu einer 
Einleitung der Verjüngung führen. Dies bedeutet, dass durch den Holzschlag verjüngungsgünstige 
Bedingungen geschaffen werden sollen. Damit sich ein Gebirgswald verjüngen kann, braucht es 
neben günstigen Standorten vor allem Wärme, damit der Samen keimen kann, Licht, damit er 
nach dem Keinem auch ausreichend Photosynthese durchführen. Bei den Holzschlägen im 2020 
wurde daher darauf geachtet, Schlitze gegen die Morgensonne zu öffnen. Diese vertreibt die 
Kälte und sorgt mit der Feuchtigkeit für günstige Keimbedingungen. Durch die 
Verjüngungsschlitze wird auch sichergestellt, dass ausreichend Wasser auf den Boden gelangt 
und diese nicht durch die Interzeption (Zurückhalten der Feuchtigkeit auf der Oberfläche von 
Vegetation) benachteiligt werden. Daneben wurde durch gezielte Bodenverletzungen (Schürfen) 
versucht, günstige Bedingungen für Lärchen zu schaffen, die in der Jugend sehr anfällig auf 
Vegetationskonkurrenz ist. 
Auch in diesem Jahr kam es mit Beginn des Winters zu Schäden im Wald, welche auf den ersten 
Blick nicht zu erklären waren. Nach einer längeren und kälteren Periode mit nur geringer 
Schneeauflage, in der der Boden gefrieren konnte, fielen zwischen dem 5. bis 7. Dezember rund 
124 cm (3 Tages Neuschneemenge gemäss SLF). Während und unmittelbar nach den 
Schneefällen mussten keine Schäden im Wald verzeichnet werden. Diese traten verzögert, erst 
ab dem 8. Dezember auf. Wegen des gefrorenen Bodens hätte das Forstamt erwartet, dass unter 
der Schneelast Kronenteile abknicken oder Stämme brechen. Hingegen beobachten wir, dass die 
Bäume häufig ohne erkennbare Vorzeichen mitsamt den Wurzeln einfach umkippten. Da von den 
Schäden vor allem Arven an den Hängen mit der Exposition Südost ς Süd ς Südwest betroffen 
waren, wurden weitere Abklärungen dazu vorgenommen. Nach Rücksprache mit dem Amt für 
Wald und Naturgefahren sowie dem Schweizerischen Lawinenforschungsinstitut (SLF) gehen wir 
davon aus, dass der Boden nicht so tiefgründig gefroren war, wie von uns angenommen. Durch 
die ergiebigen Schneefälle kam es zu einer Isolation des Bodens. Durch vorhandene Restwärme 
konnte dieser teilweise wieder von unten her auftauen. Diese Erwärmung konnte anhand von 
Temperaturfühlern sehr gut dokumentiert werden. 
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Abb. Umgestürzte Arve zwischen den Häusern (Bauamt St. Moritz) 

 

Da die Lärchen ihre Benadelung bereits abgeworfen hatten, boten sie im Vergleich zu den Arven 
oder Fichten nur eine kleine Fläche für die Schneeauflage. Obwohl Fichten durch ihr 
oberflächiges Wurzelwerk weit anfälliger auf Schneedruck oder Wind reagieren als Arven mit 
einem ausgeprägten, herzförmigen Wurzelwerk, profitierten die Fichten davon, dass die oberste 
Schicht des Bodens nicht auftaute und so ihnen noch etwas zusätzlichen Halt bot.  
Nach den Schneedruckschäden aus dem November 2019 wurden Sicherheitsholzereien entlang 
der Kantonsstrassen in den Abschnitten Islas ς Champfèr sowie im Bereich Charnadüra 
durchgeführt. Diese Arbeiten gestalteten sich zum Teil sehr aufwändig, da sie eine enge 
Koordination mit dem Verkehrsdienst in zum Teil steilen, abschüssigen Gelände ausgeführt 
werden müssen. Die Kontrollen des restlichen Strassennetzes sind im 2021 geplant. Die erneuten 
Schneedruckschäden haben sehr deutlich gezeigt, wie dringend die geplanten Kontrollen der 
Bäume entlang der Strassen sind. 
Ebenso wurde entschieden aus Sicherheitsgründen die beiden Gerinne Ovel da la Resgia und Ova 
da Suvretta freizuschneiden. Damit soll verhindert werden, dass Holz oder umgefallene Bäume 
den Abfluss behindern resp. bei einem Hochwasser mitgespühlt werden, welche Durchlässe 
verstopfen, so dass es zu einem Ausbrechen des Gerinnes kommen kann. Diese Arbeiten waren 
äusserst zeitintensiv, da das anfallende Holz grösstenteils von Hand aus dem Gerinne geräumt 
werden musste. 
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Naturschutz 

Im Raum Mauntschas Tridas konnte eine weitere Etappe zur Sanierung der ehemaligen 
Wasserableitungsgräben umgesetzt werden. Auch diese Arbeiten wurden finanziell durch das 
Amt für Natur und Umwelt sowie die Klimastiftung South Pole unterstützt. Aktuell laufen 
Abklärungen ob weitere Massnahmen zum Schutz und zur Verbesserung der Moore von 
nationaler Bedeutung sinnvoll sind. In einem solchen Fall würde 2021 die Planung vorangetrieben 
und ein entsprechendes Auflageprojekt eingereicht. Dies ist für den Klimaschutz von besonderer 
Bedeutung. 
 

 
Abb. Nach dem Einbau der Spundwände werden diese überdeckt, damit diese unter Ausschluss von Luft ihre Wirkung möglichst lange 

beibehalten können. Zum Schutz der Moorflächen wurden anlog dem Gebiet Palüd dals Pelets Baumstämme im Bereich der Loipe eingelegt 

(Bauamt St. Moritz) 

 

Entlang des Reitwegs konnten Massnahmen zur Regeneration von Quellaufstössen abgeschlossen 
werden und der Reitweg saniert werden. 
Die Umsetzung des Projektes «Viehdurchtrieb Trutz» war hingegen aus zeitlichen und 
personellen Gründen nicht mehr möglich. Diese Arbeiten werden im 2021 ausgeführt. 
 
Leistungen zu Gunsten Tourismus / Veranstaltungen 

2020 leistete die Werk- ǳƴŘ CƻǊǎǘƎǊǳǇǇŜ ǊǳƴŘ мпΩтум aŀƴƴǎǘǳƴŘŜƴ όнлмфΥ мрΩтру κ нлмуΥ мрΩплр 
Std) für Veranstaltungen, Anlässe, den Unterhalt und die Erneuerung der Touristischen 
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Infrastruktur. Die Abnahme führen wir primär auf die Absage diverser geplanter Events Ende 
Winter und im Sommer zurück. 
Das deutlich höhere Besucheraufkommen auf den Wanderwegen und Biketrails im vergangenen 
Sommer zwangen die Werkgruppe, die entsprechenden Gruppen personell zu verstärken. Durch 
eine gezielte Schulung des Personals wird versucht den Unterhalt auf den Wegen zu optimieren 
und gleichzeitig allfällige «Stolperfallen» für Wanderer und Biker zu eliminieren. Die ersten 
Resultate sind ermutigend und eine Sicherheitskontrolle der Beratungsstelle für Unfallverhütung 
stellte der Werk- und Forstgruppe ein sehr gutes Zeugnis aus, so dass die Schulung auch im 2021 
weitergeführt wird. 
bŀŎƘ ƭŀƴƎŜƴ ±ŜǊƘŀƴŘƭǳƴƎŜƴ ǳƴŘ ŜƛƴŜǊ .ŜƎŜƘǳƴƎ Ƴƛǘ ŘŜƴ ƪŀƴǘƻƴŀƭŜƴ !ƳǘǎǎǘŜƭƭŜƴ ǎƻǿƛŜ bDhΩǎ 
gelang es eine Einigung zu erzielen, so dass die Gemeinde in den Genuss einer Baubewilligung zur 
Verlängerung des Flowtrails Foppettas kam. Wegen der Auflage, dass vor dem 1. Juni keine 
Arbeiten ausgeführt werden dürfen, wurde entschieden, die Bauarbeiten noch im Herbst 2020 
aufzunehmen. Dank dem Einsatz zusätzlicher Kräfte gelang es die Verlängerung zu 90% fertig zu 
stellen, damit diese bereits im Frühjahr 2021 unmittelbar nach der Schneeschmelze nutzbar ist. 
Bei der Umsetzung wurde darauf geachtet, dass es zu einer konsequenten Trennung Wanderer ς 
Biker kommt, indem der Einstieg des Wanderweges Champfèr ς Futschöls über die Schlucht 
erfolgt und die aufgegebenen Wege konsequent eingedeckt und wieder begrünt wurden. 
 

 
Abb. Vom aufgegebenen Wanderweg ist nach dem Renaturierung nichts mehr zu sehen (Bauamt St. Moritz) 

 

Leistungen zugunsten der Liegenschaften 

¢ƻǘŀƭ ǿǳǊŘŜƴ ƛƳ ŀōƎŜƭŀǳŦŜƴŜƴ .ŜǊƛŎƘǘǎƧŀƘǊ ŘǳǊŎƘ ŘƛŜ ²ŜǊƪƎǊǳǇǇŜ ǳƴŘ CƻǊǎǘƎǊǳǇǇŜ ǊǳƴŘ оΩутп 
Std (2019: 2'052 Std / 2018: 1'444 Std) zugunsten der Liegenschaften der Gemeinde aufgewandt. 
Dies entspricƘǘ ŜƛƴŜƳ DŜƎŜƴǿŜǊǘ Ǿƻƴ /IC нлрΩоннΦллΦ 5ƛŜ [ŜƛǎǘǳƴƎŜƴ ǳƳŦŀǎǎǘŜƴ !ǊōŜƛǘŜƴ ǿƛŜ 
Grünpflege, Schneeräumung, Reinigungsarbeiten aber auch Instandstellungsarbeiten, Reparatu-
ren und Mitarbeit bei Neubauten etc. Dieses Jahr fielen besonders die Mitarbeit des Forst- und 
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Werkpersonals beim Bau der Unterstände auf der Deponie sowie beim Abbruch und Wiederauf-
bau der Sägerei an.  
 
Schneeräumung 

Der Winter 2019 / 2020 brachte unterdurchschnittlich wenig Schnee und der März sowie April 
waren von langen sonnigen Phasen gekennzeichnet.  
Dafür waren die Schneefälle Anfang Dezember umso heftiger. Zwischen Samstagmorgen 05.12 
und Montagmorgen 07.12. vielen in Maloja und Robiei rund 160 cm Neuschnee. Während dieser 
Zeit verzeichnete die Messstation St. Moritz «nur» einen Zuwachs von 124 cm. Im langjährigen 
Vergleich wird aber sehr rasch klar, dass dies der doppelten Menge einer 3 Tages Neu-
schneemenge entspricht, welche normalerweise in einem Winter zu erwarten ist. Basierend auf 
der Messreihe der letzten 40 Jahre kann statistisch davon ausgegangen werden, dass erst in hun-
dert Jahren wieder mit einem ähnlichen Neuschneeereignis gerechnet werden muss, falls die 
Klimaerwärmung nicht andere Rahmenbedingungen schafft. Für Maloja, welches deutlich 
schneereicher ist, beträgt die Wiederkehrdauer mit 160 cm nur 30 Jahre und Robiei mit der glei-
chen Menge sogar nur 5 Jahre.  
Die grossen Schneemengen stellten die Werkgruppe vor enorme Herausforderungen. Einerseits 
sind es die zum Teil sehr grossen Schneemengen, welche es zu bewegen gilt und andererseits das 
Verkehrsnetz der Gemeinde. Das Hauptverkehrsnetz der Gemeinde St. Moritz, ohne 
Wanderwege / Fussweg / etc., das im Winter für den rollenden Verkehr offen gehalten werden 
muss, beträgt rund 32.5 km wovon rund 10.8 km auch vom öffentlichen Verkehr mit genutzt 
werden. Gehen wir dabei von einer durchschnittlichen Breite von 6.0 m ohne Parkplätze, 
Trottoire, öffentliche Flächen, etc. aus, so entspricht dies einer Fläche 195'000 m2. Fallen wie 
Anfang Dezember über 3 Tage 124 cm so entspricht dies rechnerisch einer Menge von 
241'000 m3 Schnee, der alleine in diesen drei Tagen auf unseren Strassen anfiel.  
Während den Schneefällen konzentriert die Werkgruppe ihre Kräfte darauf, die Wege offen zu 
halten, damit eine Zufahrt der Blaulichtorganisationen jederzeit möglich ist und der Verkehrsfluss 
aufrechterhalten werden kann. Bei intensiven Niederschlägen bedeutet dies, dass während den 
Schneefällen der Schnee nur gegen den Strassenrand geschoben und dort aufgetürmt wird. An 
einen Abtransport des Schnees ist nicht zu denken. Dies führt dazu, dass der Strassenraum einge-
engt wird, was sehr rasch zu Problemen beim Verkehrsfluss führt. Eines der bekannten Nadelöh-
re mit grossem Verkehrsaufkommen ist die Via Maistra zwischen Schulhausplatz und Kulm Hotel. 
Dort beträgt die Strassenbreite rund 5 m. Müssen sich an solchen Stellen ein Engadin Bus (2.55 m 
breit) und ein LKW der Schneeräumung (2.50 m breit) kreuzen, dann ist geschicktes manövrieren 
gefragt. Wenn dann noch Schnee an den Strassenrändern liegt, weil es noch immer schneit und 
ein Abtransport bisher nicht möglich war wodurch der Strassenraum deutlich enger ist kommt 
nur ein Zurücksetzten in Frage. Wenn dann noch andere, z.T. weniger sichere Verkehrsteilnehmer 
ebenfalls die Strasse nutzen, sind Konflikte und Verspätungen vorprogrammiert. 
Sobald die Schneefälle abklingen kann mit dem Auflad des Schnees begonnen werden. Dabei 
wird neben der Dringlichkeit auch auf das Verkehrsaufkommen, Veranstaltungen, etc. Rücksicht 
genommen. In normalen Wintern müssen rund 10% des Schnees verladen werden. Der Rest wird 
aus der Strasse geschleudert oder gekippt. Dafür darf gemäss Polizeiordung auch privater Grund 
genutzt werden und muss von den Eigentümern geduldet werden. Für die Schneefallperiode vom 
05.12. ς 07.12. entsprach dies einer aufsummierten Menge von 24'100 m³ alleine von den Stras-
sen. Unter Berücksichtigung der Verdichtung des Schnees bei Auflad, waren für den Abtransport 
weitaus mehr als 1'000 LKW Fuhren notwendig. 
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Abb. Nach intensiven Schneefällen helfen oftmals nur die Schneelatten und die Ortskenntnisse des Maschinisten, den richtigen Weg zu finden. 

So kann es auf  engen Wegen durchaus vorkommen, dass sich eine Maschine «verzahnt» und weder vorwärts und rückwärts kommt und dann 

mühsam geborgen werden muss (Bauamt St. Moritz) 

 

Mit der bisherigen Regel, das sauberer Schnee in den ersten zwei Tagen nach dem Schneefall in 
den Inn gekippt werden konnte, gelang es jeweils einen beträchtlichen Teil des Schnees auf 
kurzen Wegen zu entsorgen. Durch die Auflage, dass die Kantonsstrassen schwarz geräumt sein 
müssen, wird vermehrt auf den Einsatz von Taumittel zurückgegriffen. Dies führt dazu, dass 
dieses Salz durch den Verkehr bis nach St. Moritz Dorf gezogen wird, was teilweise durch apere 
Fahrspuren ins Dorf oder die mehlige Konsistenz des Schnees bemerkbar wird. Sobald aber 
Schnee mit Taumitteln versetzt ist, darf dieser nicht mehr in Gewässer eingeworfen werden. Dies 
hat dazu geführt, dass das Amt für Natur und Umwelt die Bedingungen verschärft hat, und heute 
Schnee nur noch während den Schneefällen in Fliessgewässern deponiert werden darf. Dies 
wiederum wird den Anteil des Schnees, welcher auf der Deponie verkippt werden muss, deutlich 
erhöhen. 
Gegenüber dem Vorjahr wurden nur etwa 20'000 m³ in Palüd deponiert, was nur etwa 2/3 der 
Menge aus dem Jahre 2019 entspricht. Nach dem Abschmelzen des Schnees wurden in der De-
ponie rund 103.08 t Splitt, Abfall und Dreck zusammengekehrt und fachgerecht auf Deponien 
entsorgt. 
Für die Schneeräumung fielen 2020 CHF 444'437.82 (2019 CHF 561'204.40) an externen Kosten 
an. Wovon alleine im Dezember 2020 rund CHF 235'000.00 an Kosten anfielen. Gegenüber dem 
budgetierten Betrag von CHF 320'000.00 sind dies Mehrkosten von über CHF 124'437.82. Da es 
auf Druck des Amts für Natur und Umwelt zu einer Verschärfung der Bedingungen kommt, was 
das deponieren des Schnee in Gewässern betrifft, dürften die Kosten der Schneeräumung in den 
kommenden Winter tendenziell weiter ansteigen. 
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 2015/2016  

in cm 

2016/2017  

in cm 

2017/2018 

 in cm 

2018/2019 

 in cm 

2019/2020 

Schneefall Oktober 34 1 0 52 0 

Schneefall November 1 40 70 23 190 

Schneefall Dezember 2 1 90 76 70 

Schneefall Januar 63 31 130 62 14 

Schneefall Februar 116 49 28 75 37 

Schneefall März 72 53 71 64 69 

Schneefall April 50 48 45 98 0 

Schneefall Mai 15 33 0 14 0 

Aufsummierte Schneehöhe 353 256 434 464 380 

Daten der Schneemessstation St. Moritz des Schweizerischen Lawinenforschungsinstituts Davos 

 

Die durchschnittliche Schneehöhe seit Winter 1982 / 1983 beträgt 383 cm mit einem Maximum 
im Winter 2000 / 2001 von 722 cm sowie einem Minimum im Winter 1995 / 1996 von 196 cm. 
 
Naturereignisse 

Im 2020 mussten vereinzelt Naturereignisse registriert werden. Im Verlauf des Winters kam es 
noch zwei Mal zu Gleitschnee Ereignissen aus Strassenböschungen. Da diese im Verlauf des 
Sommers verbaut wurden, gehen wir davon aus, dass diese zukünftig der Vergangenheit 
angehören. 
In der Charnadüra mussten 3 kleinere Steinschlag Ereignisse registriert werden. Dabei lösten sich, 
bedingt durch Erosionsprozesse und Wurzelwachstum, Steine und stürzten auf den Fussweg, 
welcher von Islas (Celerina) zur Brücke Punt da Piz führt. Das Volumen des grössten Ereignisses 
dürfte rund einen Kubikmeter betragen haben. Die Energie des Sturzprozesses führte aber zu 
einer Zertrümmerung, so dass die grössten Steine im Ablagerungsgebiet die Grösse eines Medi-
zinballes aufwiesen. Vorsorglich wurde in der Charnadüra ein Warnschild «Achtung Steinschlag» 
aufgestellt und das Bauamt prüft das Aufschütten eines kleinen Erddammes oder den Bau einer 
Prallwand bergseitig, damit verhindert werden kann, dass Steine auf den Weg gelangen.  
 



74 
   

 
Abb.: Spuren eines Steinschlagereignisses in der Charnadüra (Bauamt St. Moritz) 

 

Die intensiven Niederschläge im August und Oktober führten punktuell zu kleineren Problemen, 
die teilweise laufende Baustellen betrafen, die zu keinen Behinderungen oder grösseren Schäden 
an der Infrastruktur führten. 
 
Unterhalt Infrastruktur / Schutzbauten / Maschinen 
 
Waldstrasse God Laret 

Die Etappe II zur Sanierung der Waldstrasse God Laret konnte erfolgreich mit der Sanierung der 
talseitigen Stützmauer sowie der Erneuerung der Fahrbahn abgeschlossen werden. Dieser Weg 
bildet u.a. auch im Hinblick auf einen möglichen Ausbau des bestehenden Trassees der Talabfahrt 
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Signal und deren möglicher Umnutzung für eine Verlängerung des WM Bike Trails, das Rückgrat 
der forstlichen Erschliessung. Da die Sanierung im Rahmen eines sogenannten SIE Projektes 
(Sammelprojekt Instandstellung Erschliessung) ausgeführt werden konnte, beteiligten sich Bund 
und Kanton mit rund 50% an den Kosten. 
Parallel dazu wurde ein weiteres SIE Projekt zur Sanierung der Entwässerung und der Furt auf 
dem Waldweg Quellenberg (Ausführung 2021) und zur Sanierung der Stützmauer sowie der Er-
neuerung der Widerlager einer Brücke beim Waldweg Französische Kirche (Ausführung 2022) 
ausgearbeitet und eingereicht. Diese wurde kurz vor Weihnachten von der Subventionsbehörde 
bewilligt und wird ebenfalls mit 50% mitfinanziert. 
 
Gleitschneeverbauungen 

Nach den Gleitschneeereignissen des Winters 2020 wurde ein Projekt ausgearbeitet um steile 
Strassenböschungen zu verbauen damit die Verkehrssicherheit langfristig sichergestellt werden 
kann. Die Arbeiten wurden durch die Austauschlehrlinge der Forstbetriebe Schaan, Triesen und 
Nendel / Eschen sowie unserem Lehrling ausgeführt. Anschliessend wurden Lärchen gesetzt, da-
mit diese nach Ablauf der Lebenserwartung der Dreibeinböcke in ca. 25 Jahren die Schutzwirkung 
übernehmen können.  
 

 
Abb.: Verbauungsarbeiten in der Via Aruons (Bauamt St. Moritz) 

 
Hochwasserschutz Ovel da Staz ς Etappe I 

Unmittelbar nach Ostern konnte die erste Etappe des Hochwasserschutzprojektes Ovel da Staz in 
Angriff genommen werden. Dazu wurde der Abschnitt Courta zwischen dem Areal Hartmann bis 
unter die Via Surpunt soweit ertüchtigt, dass dieser die Anforderung des Hochwasserschutzes er-
füllt. In einem ersten Schritt wurde eine Wasserhaltung eingerichtet und über die Via Surpunt 
und Via Courta zwei Hilfsbrücken geschlagen. Diese ermöglichten einen relativ ungestörten Bau-
verlauf ohne das dazu der Verkehrsfluss übermässig behindert wurde. 


